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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Umweltschutz

Umweltschutz

Mit dem Wachstum der Bevölkerung, der Entwicklung der Wirtschaft und der
Ausbreitung technischer Anlagen in allen Teilen des Landes stellt sich immer
dringlicher das Problem der Erhaltung der natürlichen Lebensbedingungen. Die
fortschreitende Veränderung der Landschaft, die Verschmutzung von Wasser und Luft,
die Zunahme von Verkehrs- und Industrielärm geben Anlass zu Gegenbewegungen, die
in einzelnen Gebieten die Form erregter Reaktionen annehmen. Die Problematik
äussert sich in Widerständen gegen den Bau von Kraftwerken (vgl. auch hier),
Ölraffinerien, Bergbahnen, Schiffahrtswegen oder Flugplätzen oder in Forderungen
nach Schutz für Naturlandschaften und Baudenkmäler sowie nach Schaffung von
Ruhezonen. Neben Einzelreaktionen sind aber auch Bestrebungen zu verzeichnen, die
durch umfassendere gesetzgeberische Massnahmen ein gewisses Gleichgewicht
zwischen Technik und Natur zu sichern versuchen. Die Erhaltung der natürlichen
Lebensbedingungen in einem mit den Erfordernissen der wirtschaftlichen und
technischen Entwicklung vereinbaren Mass ist nicht zuletzt eine Hauptaufgabe der
Landesplanung. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 06.08.1966
PETER GILG

Naturschutz

Schwer zu lösende Konflikte entstehen oft zwischen den Belangen des
Landschaftsschutzes und dem Bestreben der Randgebiete, ihre wirtschaftliche Lage
durch den Bau von touristischen Infrastrukturen und Kraftwerken zu verbessern. Gegen
die rücksichtslose Zerstörung des Landschaftsbildes und des Pflanzenwuchses durch
das Planieren von Skipisten bereitet der Bundesrat geeignete Massnahmen vor (BRG
77.021). 2

BERICHT
DATUM: 16.06.1977
HANS HIRTER

Die Natur- und Heimatschutzorganisationen konnten im Berichtsjahr mehrere Erfolge
verbuchen: Angesichts der starken Opposition, welche dem vom Bundesrat in die
Vernehmlassung geschickten Bundesgesetz über die Freihaltung der Wasserstrassen vor
allem aus natur- und landschaftsschützerischen Gründen erwuchs, scheint es, als
müsse die Verwirklichung der jahrhundertealten Idee eines transhelvetischen Kanals
von Basel via Rhein und Aare bis zum Genfersee endgültig begraben werden. Im Falle
des geplanten Motorfahrzeug-Typenprüfzentrums in Bösingen (FR) lehnte es die
Volkskammer als Erstrat ab, auf die bundesrätliche Vorlage einzutreten, obwohl keine
Alternative zu diesem Standort gefunden werden konnte (BRG 84.054). Das umstrittene
Projetk hätte eine der letzten Auenlandschaften der Schweiz gefährdet. Ob die
Gebirgslandschaft Greina-Piz Medel (GR) und andere von Wasserkraftwerk-Projekten
bedrohte Gegenden gerettet werden können, bleibt abzuwarten. 3

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.1985
KATRIN HOLENSTEIN

Ebenfalls nicht gebaut wird das umstrittene Wasserkraftwerk in der bündnerischen
Greina-Hochgebirgsebene. Die Elektrizitätswirtschaft verzichtete auf ihr Vorhaben, da
angesichts der geltend gemachten landschaftlichen Schutzwürdigkeit und der
rechtlichen Unsicherheit mit weiteren Verzögerungen zu rechnen war, die das Projekt
zu sehr verteuert hätten. Diesen Verzicht werteten die Natur- und
Umweltschutzorganisationen als Erfolg ihres langjährigen Kampfes; sie wollen sich nun
dafür einsetzen, dass die betroffenen Berggemeinden angemessen entschädigt werden.
Die Schweiz. Greina-Stiftung setzte sich ferner zum Ziel, der Abwanderung der
Bergbevölkerung entgegenzuwirken, indem sie – als Alternative zur Erteilung von
Wasserkonzessionen – Vorschläge zu einer gesunden Entwicklung des Alpenraumes
präsentierte. 4

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 13.11.1986
KATRIN HOLENSTEIN
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Anfang 2022 und damit teilweise noch vor Ausbruch des Krieges in der Ukraine mehrten
sich in den Schweizer Medien Berichte über den Ausbau erneuerbarer Energieträger
und ihre Auswirkungen auf die Natur. So berichtete beispielsweise die NZZ über eine
Studie der ZHAW im Auftrag des BFE zur Photovoltaik auf «der grünen Wiese», also auf
Landwirtschaftsflächen. Die Studie bilanzierte, dass freistehende Solaranlagen für Tiere
und Pflanzen grosse Vorteile bringen können, sofern der Bau der Anlage zu keinen
Schäden bei ökologisch sensiblen Lebensräumen führt. So könnten insbesondere auf
intensiv genutzten Flächen störungsempfindliche Tierarten, wie etwa manche
Vogelarten, die Solarparks als Rückzugsort nutzen. Aber auch die Landwirtschaft selber
könne profitieren: Bei gewissen Kulturen würde eine Überdachung durch ein Solarpanel
zu einer grossen Ertragssteigerung führen, da diese beispielsweise vor Hagel und
Überhitzung schützen könnte. 
Zu reden gab im Bereich der Solarenergie auch ein geplanter Photovoltaikpark im
Hochgebirge oberhalb von Gondo (VS). Dieser soll auf einer Fläche von 14
Fussballfeldern zu liegen kommen. Währenddem die Nationalrätin und Vizepräsidentin
von Swissolar Gabriela Suter (sp, AG) dieses Projekt lobte und auch Potential bei
Photovoltaik-Anlagen auf Dächern, Fassaden, Lawinenverbauungen oder auch auf
Landwirtschaftsflächen sah, wehrte sich Heidi Z’graggen (mitte, UR), Präsidentin der
ENHK, gegen die «Verunstaltung» der Schweizer Landschaften durch Solarpanels
(Tages-Anzeiger). Z’graggen forderte infolgedessen in einem Vorstoss ein Spezialgesetz
zum Umgang mit grösseren, freistehenden Solaranlagen im alpinen Gebiet sowie ein
Moratorium für den Bau solcher Anlagen, bis dieses Gesetz in Kraft trete.

Im Bereich der Windkraft und der Wasserkraft schlug der Bundesrat Anfang Februar
2022 vor, die Planungs- und Bewilligungsverfahren für die bedeutendsten Anlagen der
Wasserkraft und der Windenergie zu vereinfachen und zu straffen. Rekurse sollen
demnach möglich bleiben, aber nur noch einmal und nicht bei jeder Etappe des
Verfahrens. Dieser Entscheid hing unter anderem mit den Arbeiten eines runden Tischs
zur Wasserkraft zusammen, an welchem 15 Projekte für Speicherseen identifiziert
wurden, welche als energetisch am vielversprechendsten gelten und gleichzeitig mit
möglichst wenig negativen Konsequenzen für die Biodiversität und die Landschaft
realisiert werden könnten. Zwei dieser Projekte stiessen jedoch auf Kritik: So wehrte
sich etwa die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz gegen einen neuen Stausee am
Gornergletscher. Der Geschäftsführer der Stiftung, Raimund Rodewald, begründete
den Widerstand mit dem Argument, dass mit diesem Stausee in eine der letzten
unberührten Gletschergebiete in den Alpen eingegriffen würde. Ausserdem sei der
Gornergletscher als Teil des Bundesinventars der Landschaften und Naturdenkmäler
geschützt. Ein zweites Projekt, das auf Widerstand stiess, war ein geplanter Stausee
beim Triftgletscher: Dieses Vorhaben wurde von der Organisation Aqua Viva und vom
Grimselverein bekämpft. Heini Glauser vom Grimselverein argumentierte, dass die
Zerstörung der Landschaft und der lokalen Biodiversität in einem sehr ungünstigen
Verhältnis zur erwarteten Stromerzeugung stünde. Er plädierte dafür, stattdessen auf
Solarenergie zu setzen. 
Im Bereich der Windkraft wiederum war es im November 2021 zu einem tragischen
Zwischenfall gekommen, als ein Steinadler von einem Rotorblatt einer Windturbine
erschlagen wurde. Eine Forschungsgruppe rund um den Biologen Raphaël Arlettaz von
der Universität Bern untersuchte deshalb, an welchen Stellen Vögel oder auch
Fledermäuse mit den Windturbinen kollidieren können. Sobald klar ist, in welchen
Regionen und in welcher Flughöhe sich die Tiere bewegen und wie sie auf Hindernisse
reagieren, soll eine so genannte Konfliktkarte für die Schweiz entstehen, welche
aufzeigt, welche Gebiete für neue Windparks geeignet sind und welche nicht. 5

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 03.01.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Gewässerschutz

Die Sorge um die Erhaltung von natürlichen Lebensgrundlagen wie Landschaft, Wasser,
Luft und Ruhe kam nicht nur in oppositionellen Reaktionen gegen den Bau oder Betrieb
von Kraftwerken, Raffinerien und Flugplätzen, sondern auch weiterhin in Bestrebungen
zum Ausdruck, die auf die Einführung allgemeiner Regelungen hinzielten. Im
Vordergrund standen dabei die Bemühungen um den Gewässerschutz. Die in den
Jahren 1965 und 1966 in Fischerkreisen vorbereitete Volksinitiative für eine Revision
des Art. 24 quater der Bundesverfassung trat im Februar ins Stadium der
Unterschriftensammlung. Sie sah einerseits die Förderung von
Gewässerschutzmassnahmen durch niedrigverzinsliche Darlehen, höhere Subventionen
und Unterstützung der Forschung vor, anderseits auch gesetzliche Bestimmungen über
Herstellung und Verwendung von gewässerschädigenden Produkten sowie die
Ersatzvornahme und finanzielle Sanktionen gegen säumige Kantone. Der Schweizerische

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 15.12.1967
PETER GILG
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Bund für Naturschutz nahm zugunsten der Initiative Stellung. Die Schweizerische
Vereinigung für Gewässerschutz und Lufthygiene distanzierte sich dagegen von ihr, da
sie die Verwirklichung der dringendsten Postulate von einer in Vorbereitung stehenden
Revision der eidgenössischen Gesetzgebung erwartete; den Weg über eine
Verfassungsrevision wertete sie als Zeitverlust. Auch Unternehmer- und Gewerbekreise
wandten sich gegen die Initiative, indem sie eine stärkere Belastung des Bundes
ablehnten und dafür die These vertraten, dass die Urheber der Gewässerverschmutzung
zur Finanzierung der Reinigungsanlagen herangezogen werden sollten. Das
Volksbegehren wurde im Oktober mit mehr als 100'000 Unterschriften eingereicht; von
diesen wurden freilich nur 67'419 als gültig anerkannt, da auf den französischen
Unterschriftenbogen der Vermerk fehlte, dass der französische Text massgebend sei.
Somit wurde die aus der welschen Schweiz stammende Initiative formatrechtlich fast
nur von nichtfranzösischsprachigen Unterzeichnern getragen. Diese rekrutierten sich
zum grössten Teil aus den Kantonen Bern, Zürich, Baselstadt und St. Gallen. 6

Als neue Gefahrenquelle für den Gesundheitszustand der Gewässer trat neben der
Verschmutzung die Erwärmung durch Kernkraftwerke in den Vordergrund; auf die sich
daraus ergebenden Fragen ist bereits an anderer Stelle hingewiesen worden.

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.1969
PETER GILG

Das Problem der Wassernutzung für die Stromproduktion wurde im Frühjahr wieder
aktuell. Wegen der rund 40 vorliegenden Projekte für weitere Wasserkraftwerke
beauftragte der Bundesrat eine Expertenkommission unter dem Vorsitz von J.-F.
Aubert (lp, NE) mit der Revision des Gewässerschutzgesetzes. Erwartet wird eine
Präzisierung der gesetzlich verankerten, rechtlich aber unklaren «Restwassermenge».
Ende Jahr reichte W. Loretan (fdp, AG) im Nationalrat eine weitergehende Motion ein,
mit der er einen dringlichen Bundesbeschluss gegen den zusätzlichen Ausbau der
Wasserkraftwerke in bereits genutzten Gewässern forderte. 7

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 28.12.1983
CLAUDE LONGCHAMP

Die Vernehmlassung zur Revision des Gewässerschutzgesetzes (GSchG) wurde
abgeschlossen. Betreffend den qualitativen Gewässerschutz (Massnahmen gegen die
Gewässerverschmutzung) fand der Gesetzesentwurf weitgehend Zustimmung. Die
Umweltschutzorganisationen sowie CVP, SP und SGB verlangten allerdings
weitergehende Vorschriften, insbesondere bezüglich Nitratgehalt, Klärschlamm und
Landwirtschaft. Kritisiert wurde auch der Verzicht auf Lenkungsabgaben für industrielle
und gewerbliche Abwässer. Beim quantitativen Gewässerschutz, der die Nutzung der
Gewässer sowie Eingriffe in Wasserläufe und Uferbereiche regelt, erwuchs dem
Kernstück der GSG Revision, der Regelung der Restwassermenge, starke Opposition:
Während die politischen Parteien die vorgeschlagenen Restwassermengen als nicht zu
unterschreitendes Minimum bezeichneten, kritisierte die Energiewirtschaft diese als zu
starr; mit dem Hinweis auf Produktionsverluste und die Verteuerung der
Hydroelektrizität lehnte sie die Vorlage als zu einseitig ökologisch ausgerichtet ab. Die
betroffenen Kantone, welche sich in ihrer Gewässerhoheit bedroht sahen, machten
geltend, dass die Bestimmungen über das Restwasser und über Konzessionserteilungen
zur Wasserkraftnutzung für sie starke finanzielle Einbussen brächten. Eine Lösung
dieses Problems strebte die von Umweltschutzkreisen vorgeschlagene Schaffung eines
Gewässerfonds an, der nach dem Verursacherprinzip von der Elektrizitätswirtschaft zu
speisen wäre und die nötigen Abgeltungen für die betroffenen Gemeinden zu erbringen
hätte. Im übrigen lehnten die Umweltschutzorganisationen und namentlich die
Initianten der «Initiative zur Rettung unserer Gewässer» das revidierte GSG in der
vorgeschlagenen Form entschieden ab. Die Restwassermengen seien ungenügend
festgelegt und sogar niedriger, als sie nach dem Fischereigesetz von 1973 durchgesetzt
werden könnten. Zudem biete die Vorlage zuwenig Handhabe, die bereits
beeinträchtigten Gewässer zu sanieren, und sei nicht geeignet, die Zerstörung der
letzten natürlichen Gewässer wirksam zu bekämpfen. Angesichts des wieder
gestiegenen Interesses der Energiewirtschaft an hydroelektrischen Projekten
befürchteten Umweltschutzkreise einen verstärkten Druck zum Ausbau der
Wasserkraftnutzung; dies um so mehr, als bei der Revision des Wasserrechtsgesetzes
die Erhöhung des Wasserzinses beschlossen worden war. Um eine Denkpause bis zur
Regelung der Frage des Naturschutzes im revidierten GSG zu ermöglichen, verlangte
Nationalrat Loretan (fdp, AG) daher einen Konzessionsstopp durch dringlichen
Bundesbeschluss; die Motion wurde in Form eines Postulates überwiesen. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.10.1985
KATRIN HOLENSTEIN
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Der Bundesrat beschloss, die Volksinitiative «zur Rettung unserer Gewässer», die einen
strengen Schutz der natürlichen und naturnahen Gewässer verlangt, Volk und Ständen
zur Ablehnung zu beantragen. Zwar beurteilte er die Zielrichtung des Begehrens
grundsätzlich als richtig. Mit ihrer konsequenten und finanziell weitreichenden
Ausrichtung auf den Gewässerschutz berücksichtige die Initiative jedoch andere
wichtige Interessen, insbesondere dasjenige der Wassernutzung, zu wenig und stehe
teilweise auch im Widerspruch zur bereits bestehenden Verfassungsgrundlage. Als
indirekten Gegenvorschlag legte er die Botschaft zur Revision des
Gewässerschutzgesetzes (GSchG) vor. Damit soll einem erweiterten Schutzgedanken
Rechnung getragen, aber auch eine umfassende Abwägung aller an Gewässern
bestehenden Interessen gewährleistet werden. Ein Schwerpunkt der Gesetzesvorlage
bildet die Regelung der Restwasserfrag durch ein zweistufiges Verfahren: Der Bund legt
für neue oder zu erneuernde Wasserkraftwerke Mindestrestwassermengen fest, die
generell knapp gehalten sind und grundsätzlich nicht unterschritten werden dürfen.
Den Kantonen obliegt es, mit erhöhten Mindestmengen die verschiedenen
Schutzinteressen im Einzelfall zu berücksichtigen. Totale Nutzungen sind nicht mehr
möglich. Mit Ausnahme der Bestimmungen über die Sicherung angemessener
Restwassermengen legt das revidierte GSchG im quantitativen Gewässerschutz, der
auch Eingriffe in Wasserläufe und Uferbereiche regelt, lediglich Grundsätze fest, die
den Kantonen eine eigene Rechtsetzungsbefugnis belassen. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.07.1987
KATRIN HOLENSTEIN

Betreffend den qualitativen Schutz der Gewässer vor Verunreinigungen übernimmt die
Gesetzesvorlage weitgehend die Bestimmungen des geltenden Rechts. Ergänzt werden
sie im Bereich des Gewässerschutzes in der Landwirtschaft durch Vorschriften über
Bodenbewirtschaftung und Verwertung von Hofdünger sowie durch die Möglichkeit,
landwirtschaftliche Haushalte unter bestimmten Bedingungen von der
Kanalisationsanschlusspflichtzu befreien. Mit Blick auf die Chemiekatastrophe von
Schweizerhalle sollen ferner feste Stoffe, die in Verbindung mit Wasser die Gewässer
verunreinigen können, den wassergefährdenden Flüssigkeiten gleichgestellt werden.
Um die Qualitätsziele im Gewässerschutz zu erreichen, will der Revisionsentwurf die
Kantone verpflichten, wenn nötig ergänzende Massnahmen zu treffen. Mit den
vorgeschlagenen Subventionsbestimmungen ist im übrigen ein Abbau der
Bundesleistungen um durchschnittlich rund CHF 50 Mio. pro Jahr vorgesehen. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.07.1987
KATRIN HOLENSTEIN

In Übereinstimmung mit dem Bundesrat empfahl der Ständerat als erste Kammer die
Volksinitiative «zur Rettung unserer Gewässer» Volk und Ständen zur Ablehnung.
Befürwortet wurde sie einzig von den SP-Abgeordneten. Das Begehren verlangt einen
umfassenden Schutz der natürlichen und naturnahen Gewässer samt ihrem Uferbereich
und insbesondere eine für Tiere und Pflanzen ausreichende Wasserführung bei
Wasserkraftnutzungen. Beide Räte verlängerten die Frist zur Behandlung der Initiative
um ein Jahr, damit vorgängig die Revision des Gewässerschutzgesetzes beraten und der
Initiative als indirekter Gegenvorschlag gegenübergestellt werden kann. Im Nationalrat
wurde dies als Verzögerungs- und Verschleppungstaktik bei der Regelung
angemessener Restwassermengen gerügt. 11

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 07.10.1988
KATRIN HOLENSTEIN

Le «centime du paysage» consiste en une compensation pour la non-réalisation
d'ouvrages hydroélectriques, eu égard au fait que les producteurs d'électricité versent
de fortes redevances aux cantons et communes pour l'utilisation des eaux dont ces
derniers détiennent les droits. Cette idée a émergé il y a une dizaine d'années dans les
Grisons au sujet des projets d'Ilanz et de la Greina dans le but de sauvegarder le
paysage ainsi que les derniers torrents sauvages des Alpes. Pour effectuer cette
compensation, diverses organisations écologistes et la Fondation suisse de la Greina
ont proposé une taxe (de 1 centime) prélevée sur chaque kilowattheure provenant de la
production hydroélectrique. Le fonds ainsi constitué servirait à l'indemnisation de
communes privées de redevances. Le «centime du paysage» fut au centre d'une longue
polémique; la question de sa constitutionnalité trouva autant d'adversaires que de
défenseurs. Finalement, la commission du Conseil national adopta le principe d'un
fonds d'indemnisation mais laissa ouvert le problème de son mode de financement. La
grande chambre se prononça, en juin, en faveur du «centime du paysage». Selon elle,
celui-ci ne devrait s'appliquer qu'aux paysages d'importance nationale en tenant
compte de la capacité financière du canton ou de la commune. Sur le financement du
fonds, elle se rangea à une proposition de compromis radicale qui reprenait l'idée
initiale d'une taxe sur chaque kilowattheure mais en l'abaissant à 0.2 centime. Cela

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.06.1989
SERGE TERRIBILINI
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devrait représenter une somme de CHF 70 millions par an. 12

En fin d'année, la loi sur la protection des eaux est enfin arrivée au terme de son long
processus législatif. Ce texte, devant tenir lieu de contre-projet indirect à l'initiative
«pour la sauvegarde de nos eaux», a vu, lors de la session d'hiver des Chambres et,
auparavant, pendant celle d'été, se créer un consensus autour des trois divergences
restantes. Celles-ci concernaient la pollution des eaux par le lisier, les débits minimaux
et le «centime du paysage». 
Au sujet de la pollution des eaux par l'agriculture, les normes relatives à l'épandage des
engrais de ferme sont exposées dans le chapitre concerné. A propos des débits
minimums, si l'introduction d'exceptions permettant aux cantons ou aux petites
entreprises hydro-électriques de descendre au-dessous des minima prescrits, comme
le réclamait le Conseil des Etats, fut finalement abandonnée, la grande chambre dut,
quant à elle, renoncer à l'inscription du principe de causalité dans la loi.
La divergence relative au «centime du paysage» (compensation versée à une commune
pour la non-réalisation d'un ouvrage hydro-électrique en raison de la sauvegarde de
sites naturels) a également vu l'émergence d'un consensus. En 1989, le Conseil national
avait décidé d'indemniser les communes victimes d'un manque à gagner à l'aide d'une
taxe de 0.2 centime par kWh à la charge des consommateurs, ce qui aurait pu
permettre de créer un fonds d'environ CHF 70 millions par an. Le Conseil des Etats
s'était opposé à ce principe mais, par le biais d'une motion déposée par sa
commission, avait laissé une porte ouverte aux montants compensatoires. Cela se
concrétisa en fin d'année lorsque la petite chambre se prononça pour le versement
d'indemnités, puisées dans la Caisse fédérale, aux collectivités victimes d'atteintes à
l'utilisation des forces hydrauliques imputables à la protection de la nature. La grande
chambre se rangea finalement à cette version malgré sa différence dans le mode de
financement. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.12.1990
SERGE TERRIBILINI

Luftreinhaltung

Auch in speziellen Bereichen der Umweltproblematik kündigten sich im Berichtsjahr
neue Entwicklungen an. Als bedenkliche Folge der Luftverschmutzung erregte der
«Saure Regen» die öffentliche Aufmerksamkeit. Durch Verbrennung von Öl und Kohle
zu Heizzwecken, in der Industrie und im Verkehr wird unter anderem Schwedeldioxid
als primärer Schadstoff produziert, der in der Luft durch fotochemische Prozesse
umgewandelt wird. Teilweise durch nasse, teilweise durch trockene
Ablagerungsprozesse werden die sekundären Schadstoffe aus der Luft ausgeschieden
und können als Saurer Regen auf die Erde fallen. Zu den wichtigsten Schäden des
Sauren Regens gehören die Übersäuerung von Böden und Gewässern, die Korrosion von
Metallen und möglicherweise auch das Waldsterben. Weil der Umwandlungsprozess
jedoch nur langsam abläuft, verteilen sich die Emissionen räumlich und sind die
Auswirkungen nicht regional beschränkt. Veröffentlichte Schätzungen ergaben, dass ein
grosser Teil der Schwefelverbindungen in den Niederschlägen der Schweiz aus den
umliegenden Industriestaaten stammt. Wirkungsvolle Bekämpfungsmassnahmen
mussten demnach grenzüberschreitend angestrebt werden. 14

BERICHT
DATUM: 04.10.1983
CLAUDE LONGCHAMP

Um den Erkenntnissen Taten folgen zu lassen, wurde im Berichtsjahr die
Luftreinhalteverordnung, die sich auf das Umweltschutzgesetz stützt, mit erster
Priorität ausgearbeitet und in die Vernehmlassung geschickt. Sie legt die
Immissionsgrenzwerte für eine Zahl wichtiger Schadstoffe verbindlich fest. Für
verschmutzende Anlagen werden dem Stand der Technik entsprechende
Emissionsgrenzwerte definiert, wobei Altanlagen Sanierungsfristen von zwei bis zehn
Jahren erhalten sollen. 15

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 03.12.1984
CLAUDE LONGCHAMP

Une modification de l'OPair a été demandée par H. Seiler (udc, BE) au moyen d'un
postulat transmis par le Conseil national. Elle devrait aller, selon le député, dans le sens
d'un renforcement des expertises des installations modernes de chauffage à bois et
veiller à ce que les coûts provoqués par les contrôles obligatoires ne créent pas
d'inégalités entre ce type de chauffage et les autres. 16

POSTULAT
DATUM: 05.10.1990
SERGE TERRIBILINI
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Dans le cadre du paquet de mesures arrêté par le gouvernement l'an passé et établi
dans le but de retrouver un air de la qualité de celui d'il y a trente ans, le Conseil fédéral
a adopté l'idée d'une taxe sur les énergies fossiles. Ce projet sera soumis à
consultation en été 1991. Le parlement pourra ainsi en débattre en 1992 et il devrait être
mis en application en 1993. Il vise à réduire les émissions de CO2 (principal gaz
responsable de l'effet de serre) et consiste essentiellement en une application plus
stricte du principe du pollueur-payeur et en une dissuasion par la hausse des prix à la
consommation des substances polluantes. Cela devrait se traduire par une taxation de
l'essence de 15% (+15 centimes par litre par rapport au prix de septembre 1990), du
diesel de 18% (+18 centimes par litre), de l'huile de chauffage extra-lourde de 46% (+108
francs par tonne), de l'huile de chauffage mi-lourde et légère de 23% (+110 francs par
tonne), du charbon de 42 à 105% (+89 francs par tonne) et du gaz de 20% (+0.7 centime
par kWh). Cela rapporterait ainsi CHF 1.9 milliards et devrait permettre une réduction
de 3.1 millions de tonnes des émissions de CO2, soit une diminution de 2.5% par
rapport à 1990. Un tiers de cette somme servirait à financer des mesures de politique
énergétique et environnementale, le reste étant consacré, par mesure de
compensation, à alléger l'impôt fédéral direct ou à subventionner certains secteurs
dans le domaine social (caisses-maladies). 17

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.12.1990
SERGE TERRIBILINI

Le Conseil national a transmis comme postulat la motion Jaeger (adI, SG) qui demande
que la taxe sur le CO2 projetée soit combinée avec celle sur l'énergie qu'il est prévu
d'introduire dans le cadre d'Energie 2000. Cela devrait permettre d'éviter un transfert
vers des formes d'énergie échappant à la taxe ainsi que les effets négatifs d'une
perception séparée. 18

MOTION
DATUM: 04.10.1991
SERGE TERRIBILINI

Allgemeiner Umweltschutz

Die Erhaltung der Umwelt in einer auf Wachstum ausgerichteten Zivilisation war
weiterhin Gegenstand vielfältiger Auseinandersetzungen. Zum Teil standen diese in
unmittelbarem Zusammenhang mit Fragen der Energieproduktion und der
Verkehrsentwicklung, wie bereits an anderer Stelle gezeigt worden ist. Darüber hinaus
dienten wiederum zahlreiche Tagungen, Aktionen und Veröffentlichungen der
Bewusstmachung der Probleme und der Suche nach Lösungen. Die Vorarbeiten für ein
Ausführungsgesetz zum 1971 in die Bundesverfassung aufgenommenen Artikel 24
septies boten Anlass, insbesondere die rechtlichen Voraussetzungen für eine
Bewältigung der Aufgabe eingehend zu diskutieren. Von Bedeutung war dabei die Frage,
ob der Umweltschutzauftrag des Bundes an der bestehenden Rechts- und
Wirtschaftsordnung seine Grenze finde oder ob er selber grundrechtlichen Charakter
habe. 19

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 27.11.1973
PETER GILG

Als Konsequenz aus dem Waldschadeninventar postulierte die Exekutive in ihrem ersten
«Waldbericht» den handlungsleitenden Grundsatz, die Luftqualität müsse auf den
Stand zwischen 1950 und 1960 zurückgeführt werden. In einem ersten
Massnahmenpaket beschloss sie, vorwiegend Schritte zu realisieren, die den Verkehr
und die Heizungen betreffen. Sofort eingeführt wurde eine befristete Senkung der
Höchstgeschwindigkeiten auf Autobahnen und Überlandstrassen. Weiter wurden ein
Verbot von bleihaltigem Normalbenzin ab Mitte 1986 und die Zulassung von
Katalysatorfahrzeugen beschlossen. Strengere Abgasnormen als die für 1986
vorgesehenen befürwortete der Bundesrat, doch sollten sie nach seiner Meinung erst
eingeführt werden, wenn auch in den Nachbarstaaten ein genügendes Angebot an
bleifreiem Benzin vorhanden ist. Im Bereich der Heizungen verordnete die
Landesregierung die obligatorische Typenprüfung der Heizkessel und Brenner sowie die
lückenlose Nachkontrolle der Ölfeuerungen. Ferner legte sie den Schwefelgehalt bei
«extra leichtem» Heizöl auf 0.3 Prozent fest. 20

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.05.1984
CLAUDE LONGCHAMP

Obwohl das Berichtsjahr als «Jahr der Berichte» zur Umweltbedrohung, insbesondere
zum Waldsterben, charakterisiert werden kann, wurde sichtbar, dass Informationen
allein nicht genügen, um die gegenwärtige Situation zu ändern. Ihnen werden in naher
Zukunft vielmehr auch Taten folgen müssen. Diese könnten in ihren Auswirkungen so
umfassend werden, dass der Umweltbereich ähnlich der Raumplanung in den 70er
Jahren zu einer neu integrierenden Politikdomäne würde. 1984 bereits feststellbar
waren die Folgen für die Energie-, Verkehrs- und Forstpolitik. Im Rahmen der

BERICHT
DATUM: 31.12.1984
CLAUDE LONGCHAMP
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Bemühungen um eine Totalrevision der BV wurde diskutiert, ob das ökologische Denken
als neue Basis dienen könnte. 21

Weitergehende Forderungen erhoben insbesondere die Umweltorganisationen. Zur
Popularisierung ihrer Ideen veranstalteten sie am 5. Mai in Bern eine Demonstration
zugunsten des Waldes, an der rund 30 000 Personen teilnahmen. Propagiert wurden
unter anderem, mittels einer Rationierung den Treibstoffverbrauch um die Hälfte zu
senken, sowie den Nationalstrassenbau zu stoppen und die frei werdenden Gelder in
den öffentlichen Verkehr umzulenken. Bei der Debatte über die Regierungsrichtlinien
1983-87 versuchte die SP-Fraktion der Bundesversammlung erfolglos, einen Teil dieser
Forderungen mit einer Motion zum Notprogramm zu erklären und damit den Bundesrat
zu rascherem Handeln zu zwingen. Dagegen vereinbarten die Spitzen der vier
Regierungsparteien, ein gemeinsames Programm zur Rettung des Waldes
vorzubereiten. In ihren Empfehlungen, die sie kurz vor Jahresende veröffentlichten,
wünschten sie von der Exekutive eine schrittweise Verschärfung und Erweiterung der
ergriffenen Massnahmen in den Bereichen Verkehr und Energie: Im wesentlichen wurde
vorgeschlagen, bleifreies Benzin durch eine Differenzierung des Treibstoffzolls zu
begünstigen, die amerikanischen Abgasnormen ab Modelljahr 1988 obligatorisch zu
erklären und bis dahin Fahrzeuge, welche diese bereits erfüllen, steuerlich zu
bevorteilen; das gleiche solle mit Fahrzeugen geschehen, die mit Katalysatoren
ausgerüstet seien. Bei der Heizkostenabrechnung wurde ein Obligatorium für eine
verbrauchsabhängige Ausgestaltung grundsätzlich unterstützt; sodann fanden strengere
Werte für den zulässigen Schwefelgehalt aller Heizölsorten Eingang in das «10-Punkte-
Programm» der Regierungsparteien. 22

MOTION
DATUM: 31.12.1984
CLAUDE LONGCHAMP

In der namentlich dem Thema Waldsterben gewidmeten Sondersession bekräftigte
Bundesrat Egli die Entschlossenheit der Regierung, die technischen Möglichkeiten zur
Verringerung der Umweltbelastung konsequent auszuschöpfen und nötigenfalls auch
unpopuläre Massnahmen zu ergreifen. Erklärtes Ziel sei die Rückführung der
Luftqualität auf den Stand der 50er Jahre. Als allgemeine Stossrichtung der
Umweltpolitik skizzierte er die Verminderung der Schadstoffemissionen im Verkehrs-
und Energiebereich, die Förderung des öffentlichen Verkehrs und der Forschung,
vermehrte Waldpflege, bessere internationale Zusammenarbeit und offene Information
über die Lage. Um das gesteckte Ziel zu erreichen bedürfe es freilich eines völligen
Umdenkens, ja einer Umkehr der Gesellschaft. Auch die eidgenössischen Räte waren
sich in der generellen Lagebeurteilung weitgehend einig und fanden bezüglich
zahlreicher Massnahmen zu einem Konsens, der vor Jahresfrist noch nicht möglich
erschien. Allerdings lehnte der Nationalrat eigentliche Notrechtsmassnahmen für den
kranken Wald ab. Die Volkskammer stimmte jedoch etlichen Forderungen in
Motionsform zu, auch wenn die Regierung diese aus Gründen der Gewaltentrennung
nur in Postulatform entgegennehmen wollte. Überwiesen wurden sämtliche Motionen
und Postulate der vorberatenden Nationalratskommission zu den Bereichen
Waldwirtschaft, Verkehr, Feuerung und Energie sowie Kehrichtverbrennung, mit denen
diese die Forderungen des «10-Punkte-Programmes» der Regierungsparteien vom
Herbst 1984 übernommen hatte. Die Kommission des Ständerates ihreseits hatte sich
mit dem vom Bundesrat im Waldbericht unterbreiteten Massnahmenkatalog
zufriedengegeben und keine eigenen Vorstösse unterbreitet. 23

BERICHT
DATUM: 06.02.1985
KATRIN HOLENSTEIN

Les ministres de l'environnement de la Suisse, de la France et de l'Italie se sont
rencontrés à Champéry (VS), en octobre. Ils ont estimé qu'il était indispensable
d'harmoniser les objectifs et la stratégie européenne en matière de protection de
l'environnement, et d'introduire des taxes sur l'énergie et le CO2 d'ici l'an 2000, afin de
stabiliser, puis réduire les émissions polluantes. Ils ont également abordé le thème de la
création d'un parc international au Mont-Blanc, axé tant sur la promotion économique
que sur la protection des milieux naturels, et ont lancé une étude de faisabilité à ce
sujet. 24

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 28.10.1991
SERGE TERRIBILINI
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D'autre part, après les socialistes et les démocrates-chrétiens, les radicaux, par
l'entremise du conseil des délégués du PRD, se sont prononcés pour un impôt sur
l'énergie. Désirant que celui-ci se substitue progressivement à l'imposition directe, ils
entendent réformer l'ensemble du système fiscal fédéral, notamment l'impôt sur le
chiffre d'affaire (qui devrait être converti en taxation sur la consommation
énergétique), ce qui permettrait de ne pas augmenter la part de l'Etat. 25

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 29.12.1991
SERGE TERRIBILINI

Dix ans après le sommet de la terre de Rio, les Nations Unies ont organisé le Sommet
mondial pour le développement durable à Johannesburg. Les trois conventions cadre
issues de Rio, à savoir les changements climatiques, la désertification et la protection
de la biodiversité, n’ont pas été réunies à l’occasion de ce sommet. Après d’âpres
négociations, les représentants des 190 pays ont réussi à adopter un Plan d’action. Ce
dernier recouvre six domaines. 1. Energie : le compromis ne prévoit aucun objectif
chiffré ni échéance pour accroître, d’ici à 2015, le recours aux énergies renouvelables.
Les pays pauvres pourront continuer à utiliser des sources d’énergie disponibles sur
leur territoire. 2. Changements climatiques : le plan insiste pour que les Etats ratifient
le Protocole de Kyoto, mais sans toutefois condamner le rejet de Washington. 3. Eau et
assainissement : le nombre de deux milliards de personnes, qui n’ont pas accès aux
réseaux d’eau potable et aux installations sanitaires, devra être réduit de 50% d’ici à
2015. 4. Biodiversité : les participants ont convenu de "réduire fortement" le nombre
d’espèces (forêts, plantes et animaux) menacées d’ici à 2015, sans toutefois établir une
liste de celles qui sont directement concernées. 5. Commerce : le plan réaffirme la
volonté de mettre progressivement un terme aux aides à l’agriculture et aux entraves au
commerce, mais ne supprime pas ces aides importantes pour les USA et l’UE. 6. Bonne
gouvernance : Le document souligne la nécessité de combattre et de promouvoir la
bonne gouvernance et l’Etat de droit, sans en faire une condition incontournable de
l’aide publique au développement. Le Plan d’action a déçu les associations
environnementales, car bien qu’il chiffre des objectifs dans certains domaines, aucune
mesure ou contrainte n’y est associée. La délégation suisse a, en dépit de résultats
moyens, tiré un bilan positif du sommet. 26

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 04.09.2002
PHILIPPE BERCLAZ

Um einen vollständigen Ausstieg aus der Atomenergie in Erwägung zu ziehen, bedarf es
nach Hans Rutschmann (svp, ZH) möglichst effizienter Verfahren, um auf alternative
Energiequellen zurückgreifen zu können. Aus diesem Grund forderte er in einer Motion
die Aufhebung des Verbandsbeschwerderechts bei Energieprojekten. Eine
ablehnende Antwort erhielt der Motionär vom Bundesrat. Dieser war der Ansicht, dass
das Beschwerderecht in der Vergangenheit mit Mass und meist zu Recht verwendet
worden sei. Wo es ergriffen wurde, habe es selten zur Sistierung eines Projektes
geführt, sondern eher zu dessen Qualitätsverbesserung beigetragen. Der Nationalrat
hingegen nahm das Anliegen in der Sommersession mit 98 zu 87 Stimmen an. Gegen
eine Einschränkung des Verbandsbeschwerderechtes stellten sich die SP, die Grünen
und die BDP. Die CVP zeigte sich gespalten. Die ständerätliche UREK unterbreitete
ihrem Rat infolgedessen eine abgeänderte Version der Motion. Diese sah nicht die
Abschaffung des Beschwerderechtes in Energieprojekten vor, sondern eine Prüfung von
Massnahmen, die sicherstellen würden, dass das Beschwerdeverfahren gegen Anlagen
zur Produktion von Strom mittels erneuerbarer Energien möglichst kurz gehalten
würde. Dies stiess sowohl im Ständerat wie auch im Nationalrat auf Zustimmung und die
Motion wurde mit neuem Wortlaut an den Bundesrat überwiesen. 27

MOTION
DATUM: 06.12.2011
MARLÈNE GERBER

Klimapolitik

Die Diskussion um die Einführung von neuen marktwirtschaftlichen Lenkungsabgaben
im Umwelt- und Energiebereich, insbesondere der CO2-Abgaben, wurde durch die
Veröffentlichung der Studie «Umweltabgaben in Europa», welche vom Büro Ecoplan
im Auftrag des BUWAL und des BEW erstellt wurde, neu angeheizt. In der
ländervergleichenden Studie stellten die Autoren fest, dass in der Schweiz zwar strenge
Umweltschutzregelungen in Form von gesetzlichen Vorschriften und Verboten
herrschen, die schweizerischen Energiepreise insgesamt (sowohl Elektrizität als auch
Heizöl und Benzin) jedoch zusammen mit den luxemburgischen die niedrigsten in
Europa sind. Gemäss der Studie wurden Energiesteuern inklusive einer CO2-Abgabe als
Teil des globalen Steuersystems mit Lenkungseffekt bisher erst in den skandinavischen
Ländern eingeführt. 28

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 29.01.1993
MATTHIAS RINDERKNECHT
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Im März 2012 verabschiedete der Bundesrat den ersten Teil seiner Strategie zur
Anpassung an den Klimawandel in der Schweiz. Darin hielt er die Ziele,
Herausforderungen und Handlungsfelder auf Bundesebene fest. Diese Anpassung sei
nötig, weil die globalen Temperaturen auch gemäss den positivsten Szenarien in den
nächsten Jahrzehnten aufgrund des Klimawandels ansteigen würden. Die Strategie
formulierte folgende Ziele: Die Schweiz soll die Chancen nutzen, die der Klimawandel
bietet   (bspw. für den Sommertourismus); die Risiken, die sich aus dem Klimawandel
ergeben, minimieren; sowie die Anpassungsfähigkeit von Umwelt, Gesellschaft und
Wirtschaft steigern. Die wichtigsten Herausforderungen, die sich aus dem Klimawandel
für die Anpassung ergeben, sah der Bundesrat unter anderem in der grösseren
Hitzebelastung (insbesondere in den dicht besiedelten Städten), im steigenden
Hochwasserrisiko, in der Beeinträchtigung der Wasser-, Boden- und Luftqualität oder
auch in der Veränderung von Lebensräumen und Landschaften. Die
Anpassungsstrategie listete schliesslich auch die Sektoren, in welchen
Anpassungsleistungen vollzogen werden müssen, auf – wie etwa die Landwirtschaft, den
Tourismus, die Raumentwicklung oder die Energiewirtschaft. Für diese Sektoren
wurden insgesamt 48 Handlungsfelder definiert, die Anpassungsziele festgehalten und
die Stossrichtung zur Erreichung dieser Ziele festgelegt. 
Der zweite Teil der Strategie bildet der Aktionsplan für die Jahre 2014-2019. 29

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 02.03.2012
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Bundesrat verabschiedete im April 2014 den zweiten Teil seiner
Anpassungsstrategie an den Klimawandel in Form des Aktionsplans für die Jahre 2014
bis 2019. Die Reduktion der Treibhausgase bleibe die wichtigste Massnahme der
Klimapolitik des Bundes; da der Klimawandel aber bereits eine Tatsache sei, würden
auch Anpassungsmassnahmen immer wichtiger. Im Aktionsplan wurden daher 63
Anpassungsmassnahmen der involvierten Bundesämter für neun Sektoren aufgeführt.
Bei den neun Sektoren handelt es sich um die Bereiche Wasserwirtschaft, Umgang mit
Naturgefahren, Landwirtschaft, Waldwirtschaft, Energie, Tourismus,
Biodiversitätsmanagement, Gesundheit sowie Raumentwicklung.
Als Beispiel wie der Aktionsplan wirken soll, kann die Wasserwirtschaft dienen. Dort
zielen die Anpassungsmassnahmen darauf ab, «die grundlegenden Schutz- und
Nutzungsfunktionen der Gewässer auch in einem veränderten Klima zu gewährleisten».
Im Fokus stehen dabei die Wasserspeicherung, die Wasserverteilung, die
Wassernutzung, die Erarbeitung von Wasserbewirtschaftungsplänen sowie die Prüfung
der Rolle künstlicher und natürlicher Seen bei der Wasserversorgung und dem
Hochwasserschutz. Ein weiteres Beispiel ist die verbesserte Vorbereitung auf lang
andauernde Hitzeperioden im Bereich Gesundheit. 
Wichtig sind gemäss Aktionsplan auch die sektorübergreifenden Massnahmen. Diese
zielen auf die Verbesserung der Wissensgrundlagen sowie der Koordination; so zum
Beispiel die Massnahmen im Hochwasserschutz, wo neben organisatorischen, baulichen
und biologischen auch raumplanerische Massnahmen greifen müssen, um die
Anpassung an den Klimawandel besser zu etablieren.
Der Bundesrat geht davon aus, dass die Anpassungsmassnahmen mehrere Millionen
Franken pro Jahr kosten werden und in Zukunft mit fortschreitendem Klimawandel
weiter zunehmen werden. Diese Beträge würden jedoch nur einen Bruchteil der
volkswirtschaftlichen Kosten ausmachen, welche die Auswirkungen des Klimawandels
insgesamt mit sich bringen würden. 30

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 09.04.2014
BERNADETTE FLÜCKIGER

Des milliers de gymnasiens, d'universitaires et d'apprentis sont descendus dans les rues
des principales villes pour exprimer leur inquiétude pour le climat. Sur les pancartes
figuraient des revendications comme la sortie des énergies fossiles, zéro émission de
gaz à effet de serre d'ici 2030 ou la proclamation d'un état d'urgence climatique
national. La démarche a été saluée par la collégienne suédoise Greta Thunberg, visage
de la lutte contre le réchauffement climatique. L'écologiste s'était exprimée lors de la
COP24 et a prononcé un discours lors de la dernière édition du WEF. Le 2 février, la
manifestation s'est répétée, cette fois en dehors des heures de cours. Le mouvement
s'organise et se structure peu à peu. Des groupes de jeunes rencontrent les autorités et
leur fournissent des idées pour lutter contre le réchauffement climatique. Le 15 mars,
une nouvelle «grève pour le climat» est prévue, dans une quarantaine de pays. 31

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 18.01.2019
DIANE PORCELLANA
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Zusammenfassung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Indirekter Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative. Netto-Null-
Treibhausgasemissionen bis 2050 (Pa. Iv. 21.501)

Währenddem die Räte die Gletscherinitiative zur Ablehnung empfahlen, fand der
indirekte Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative im Parlament eine Mehrheit. Die
beiden Kammern entschieden, in Umsetzung der parlamentarischen Initiative der
UREK-NR ein neues Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die
Stärkung der Energiesicherheit zu schaffen. Mit Reduktionszielen in den verschiedenen
Bereichen, wie etwa Verkehr, Gebäude und Industrie, soll insgesamt das Netto-Null-Ziel
bis 2050 erreicht werden. Sie hiessen dafür auch zwei Bundesbeschlüsse über die
Förderung neuer Technologien und über ein Programm zum Heizungsersatz gut. Gegen
dieses neue Gesetz kündigte die SVP ein Referendum an. Darüber hinaus stimmten die
Räte für die Schaffung eines dringlichen Gesetzes über Massnahmen zur kurzfristigen
Erstellung einer sicheren Stromversorgung im Winter, welches den Ausbau der
Photovoltaik, insbesondere in den Bergen, sowie die Erhöhung der Grimsel-Staumauer
sicherstellen sollte. Das von der SVP ergriffene Referendum kam zustande, weswegen
sich die Stimmberechtigten am 18. Juni 2023 zum Bundesgesetz über die Ziele im
Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit äusserten. Mit  59.1
Prozent Ja-Stimmen wurde das Klima- und Innovationsgesetz an der Urne
angenommen. 

Chronologie
Beschluss für indirekten Gegenvorschlag
Präsentation der Vorlage
Erste Behandlung im Nationalrat
Erste Behandlung im Ständerat
Differenzen
Vorlage wird bereinigt
Referendum kommt zustande

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Résumé 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Contre-projet indirect à l'initiative sur les glaciers. Zéro émission nette de gaz à effet
de serre d'ici à 2050 (Iv. Pa. 21.501)
(Traduction: Chloé Magnin) 

Alors que les Conseils recommandaient le rejet de l'initiative sur les glaciers, le contre-
projet indirect à l'initiative populaire a trouvé une majorité au Parlement. Les deux
chambres ont décidé, dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative parlementaire de
la CEATE-CN, de créer une nouvelle loi fédérale avec des objectifs visant la protection
du climat, l'innovation et le renforcement de la sécurité énergétique. Avec diverses
mesures dans différents secteurs, comme les transports, les bâtiments et l'industrie,
l'objectif zéro émission nette devrait être atteint d'ici 2050. Les chambres ont aussi
accepté deux arrêtés fédéraux sur la promotion de nouvelles technologies et sur un
programme de remplacement de chauffage. Dans la foulée, l'UDC a annoncé un
référendum contre la nouvelle loi. En outre, les Conseils ont voté pour la création d'une
loi urgente pour prendre des mesures à court terme concernant une source d'énergie
sûre en hiver, laquelle sécuriserait l'expansion photovoltaïque, principalement en
montagne, ainsi que le rehaussement du barrage de Grimsel. Le référendum lancé par
l'UDC ayant abouti, le corps électoral s'est prononcé le 18 juin 2023 sur la Loi fédérale
sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le
renforcement de la sécurité énergétique. La loi sur le climat et l'innovation a été
acceptée dans les urnes par 59,1 % des votant.e.s.

Chronologie
Décision pour le contre-projet indirect
Présentation du projet
Premier passage au Conseil national
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Premier passage au Conseil des Etats
Divergences
Projet est finalisé
Le référendum a abouti
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

In der Frühjahressession 2022 diskutierte der Nationalrat während mehreren Sitzungen
ausführlich über die «Gletscher-Initiative» sowie über den dazugehörigen direkten
Gegenentwurf des Bundesrates. Der indirekte Gegenvorschlag zur Initiative war
eigentlich noch nicht Gegenstand der Beratungen, es wurde aber bereits deutlich, dass
zahlreiche Parlamentarierinnen und Parlamentarier grosse Hoffnungen in ihn setzten.
Diese Hoffnungen umschrieb etwa Mitte-Nationalrätin Priska Wismer-Felder (mitte, LU)
exemplarisch: Ihre Fraktion erachtete den indirekten Gegenvorschlag als den richtigen
Weg, zumal er neben den Zielen auch die dafür nötigen Massnahmen enthalte und
schneller wirke als eine Verfassungsänderung. Auch auf das an der Urne abgelehnte
CO2-Gesetz sowie auf den Krieg in der Ukraine wurde in der Debatte mehrmals Bezug
genommen: Während beispielsweise Philipp Kutter (mitte, ZH) betonte, dass das
Parlament aufgrund der Befindlichkeit der Stimmbevölkerung bei dieser Vorlage nun
insbesondere Rücksicht auf die sozialverträgliche Ausgestaltung der Klimapolitik
nehmen müsse, argumentierte Delphine Klopfenstein Broggini (gp, GE) im Hinblick auf
den Ukraine-Krieg, dass ein Verzicht auf Erdgas und -öl nicht nur dem Klimaschutz
diene, sondern auch die energiepolitische Souveränität sichere und die Abhängigkeit
von autoritären Staaten verringere. Des Weiteren wurde aus den Voten der Fraktionen
und aus der anschliessenden freien Debatte deutlich, dass die meisten
Parlamentarierinnen und Parlamentarier die Ansicht vertraten, dass der Klimaschutz
vorangebracht werden müsse. Auch die SVP-Fraktion biete Hand zu Lösungen für die
Klimapolitik, die ein « vorteilhafte[s] Kosten-Nutzen-Verhältnis» aufwiesen, wie
Christian Imark (svp, SO) ausführte. Die SVP-Fraktion sei jedoch nicht bereit, fossile
Energieträger zu verbieten, ohne zu wissen, wie und wann diese ersetzt werden können,
ergänzte Pierre-André Page (svp, FR).
Die Kommission hatte sich im Vorfeld der Session mehrheitlich dafür ausgesprochen,
die Initiative abzulehnen und stattdessen dem direkten Gegenentwurf zuzustimmen. Es
lagen jedoch zwei Minderheitsanträge vor: Der Antrag der Minderheit Nordmann (sp,
VD) forderte, sowohl die Initiative als auch den direkten Gegenentwurf anzunehmen
und den Gegenentwurf in der Stichfrage vorzuziehen; der Antrag der Minderheit Egger
(gp, TG) wollte die Initiative annehmen und gar nicht erst auf den direkten
Gegenentwurf eintreten. Beide Anträge wurden jedoch vom Nationalrat verworfen:
Zuerst sprach sich dieser mit 108 zu 70 Stimmen (bei 14 Enthaltungen) für Eintreten auf
den direkten Gegenentwurf aus, wobei sich die Fraktionen der Grünen und der SVP
geschlossen gegen Eintreten aussprachen (respektive der Stimme enthielten). In der
Folge scheiterte auch der Minderheitsantrag Nordmann mit 89 zu 99 Stimmen (bei 4
Enthaltungen). Nebst den geschlossen stimmenden SP-, GLP- und Grünen-Fraktionen
hatten sich auch einige Mitglieder der Mitte-Fraktion für eine doppelte Ja-Empfehlung
ausgesprochen. Damit empfahl die grosse Kammer den Stimmbürgerinnen und
Stimmbürgern die Volksinitiative zur Ablehnung.
Am direkten Gegenentwurf wurden sodann noch einige wenige Änderungen
vorgenommen: Eine Mehrheit hiess einen Antrag Pult (sp, GR), gemäss welchem die
Klimapolitik die Rand- und Bergregionen aufgrund ihrer besonderen Situation
unterstützen soll, gut. Ebenfalls mehrheitlich unterstützt wurde ein Antrag Romano
(mitte, TI) betreffend den Absenkpfad der Treibhausgasemissionen: So müsse das
zukünftige Gesetz in Umsetzung der Verfassung «Zwischenziele [benennen], die zu
einer über die Zeit gleichmässigen Reduktion der Treibhausgasemissionen führen, und
[...] die zur Erreichung der Zwischenziele erforderlichen Instrumente [regeln]». 
Abgelehnt wurden hingegen zwei Anträge Nordmann und Klopfenstein Broggini:
Während der Antrag Nordmann ein Programm für den raschen Austausch von Gas-, Öl-
und Elektrowiderstandsheizungen gefordert hatte, verlangte der Antrag Klopfenstein
Broggini, dass die Schweiz das Ziel von netto Null Treibhausgasemissionen bereits im
Jahr 2040, spätestens aber im Jahr 2050 erreicht. Die Mehrheit des Rates blieb aber
beim Zeithorizont von 2050.
In der Gesamtabstimmung wurde der direkte Gegenwurf mit 104 zu 67 Stimmen bei 21
Enthaltungen angenommen. Wie bereits bei der Eintretensabstimmung stimmten nebst
der Mehrheit der SVP-Fraktion auch die Grünen geschlossen gegen den Entwurf, da sie
die Volksinitiative bevorzugten. Die vielen Enthaltungen stammten von zahlreichen SVP-
Mitgliedern sowie von einzelnen Exponentinnen und Exponenten der Mitte-, der
FDP.Liberalen und der SP-Fraktionen. 32
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Der Ständerat stimmte in der Sommersession 2022 der von der UREK-SR beantragten
Fristverlängerung zur Behandlung der Gletscher-Initiative bis zum August 2023 zu,
nachdem dies der Nationalrat im März 2022 ebenfalls bereits beschlossen hatte. Die
beiden Kammern bevorzugten es, erst über die Initiative und den direkten
Gegenvorschlag zu entscheiden, wenn der indirekte Gegenentwurf vorliegt. 33
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SP und Grüne lancierten im August 2022 die sogenannte Klimafonds-Initiative und
reichten die entsprechende Unterschriftenliste bei der Bundeskanzlei zur Überprüfung
ein. Diese bestätigte, dass die Unterschriftenliste der gesetzlichen Form entspricht,
woraufhin das Komitee mit der Unterschriftensammlung beginnen konnte. Die
Sammelfrist dauert bis zum 6. März 2024.
Die Volksinitiative verlangte, dass Bund, Kantone und Gemeinden den Klimawandel und
seine Folgen für Mensch, Wirtschaft und Umwelt in Übereinstimmung mit dem
Klimaabkommen von Paris bekämpfen. Dabei soll der Bund insbesondere die
Dekarbonisierung der Sektoren Verkehr, Gebäude und Wirtschaft unterstützen, den
sparsamen und effizienten Energieverbrauch, die Versorgungssicherheit und den
Ausbau der erneuerbaren Energien fördern, nachhaltige und natürliche CO2-Senken
schaffen sowie die Biodiversität stärken, um namentlich die Folgen des Klimawandels zu
bekämpfen. Ausserdem soll der Bund die für die Dekarbonisierung der Wirtschaft
notwendigen Aus-, Weiterbildungs- und Umschulungsmassnahmen der entsprechenden
Fachkräfte bezahlen. Für die Finanzierung der konkreten Massnahmen in diesen
Bereichen soll ein Fonds geschaffen werden, der bis 2050 jährlich mit Mitteln in der
Höhe von 0.5 bis 1 Prozent des BIP alimentiert werden soll. In einem Interview mit Le
Temps rechtfertigte Christophe Clivaz (gp, VS) als Mitglied des Initiativkomitees die
Summe von jährlich CHF 3.5 bis 7 Mrd., mit welcher der geforderte Fonds ausgestattet
werden soll: Zum einen sei die Lage wirklich dringlich und zum anderen gebe es andere
Sektoren, die von vergleichbaren Summen profitierten. 34
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Der Ständerat befasste sich in der Herbstsession 2022 als Zweitrat mit dem indirekten
Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative. Zu Beginn der intensiven Debatte berichtete
Elisabeth Baume-Schneider (sp, JU) im Namen der vorberatenden UREK-SR, dass diese
vorschlage, den Ausbau der Photovoltaik sowohl auf freien Flächen als auch auf
Gebäuden zu beschleunigen. Die Kommission wolle daher einzelne Artikel des
vorliegenden indirekten Gegenvorschlags abspalten und diese in Form eines dringlichen
Bundesgesetzes mit dem Titel «Bundesgesetz über dringliche Massnahmen zur
kurzfristigen Bereitstellung einer sicheren Stromversorgung im Winter» behandeln.
Dies erlaube es, die Förderung der Photovoltaik mit der gebotenen Eile anzugehen. Der
Gegenvorschlag beinhaltete somit das «Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz»
sowie die zwei dazu gehörigen Finanzierungsvorlagen – die Bundesbeschlüsse 2 und 3;
nicht aber das neue dringliche Bundesgesetz. Die Mehrheit der UREK-SR beantragte in
der Folge beim indirekten Gegenvorschlag kaum Abweichungen von der
nationalrätlichen Linie, hingegen lagen verschiedene Minderheitsanträge vor.
Knapp wurde es zum Beispiel bei den Bestimmungen zur Förderung von neuartigen
Technologien und Prozessen. Eine Minderheit Stark (svp, TG) beantragte, diese
Massnahmen zur Technologieförderung sowie zum Heizungsersatz im Rahmen des CO2-
Gesetzes zu regeln und als Konsequenz aus dem Gegenvorschlag zu streichen und
infolgedessen auch nicht auf die Bundesbeschlüsse 2 und 3 einzutreten. Stark
kritisierte, dass im Gesetzesentwurf nicht nur auf die Ziele des Klimaschutzes fokussiert
werde, sondern auch bereits konkrete Umsetzungsmassnahmen festgehalten würden.
Diese Massnahmen gehörten jedoch ins CO2-Gesetz, alles andere sei «falsch –
staatspolitisch, rechtstechnisch, sachlich», monierte Stark. Dieser Antrag wurde mit 24
zu 21 Stimmen abgelehnt. Er erhielt Unterstützung aus den Reihen der SVP-, der Mitte-
und der FDP.Liberalen-Fraktion. 
Beim Programm zum Ersatz der fossilen Heizsysteme und der elektrischen
Widerstandsheizungen ergänzte der Ständerat die Vorlage um eine Bestimmung zur
Förderung der Energieeffizienz und stimmte der vom Nationalrat beschlossenen
Kredithöhe von CHF 200 Mio. pro Jahr (für 10 Jahre) auf Antrag der Minderheit
Reichmuth (mitte, SZ) zu. Die Kommissionsmehrheit hätte den Kredit auf CHF 100 Mio.
pro Jahr senken wollen. Damian Müller (fdp, LU) hatte den Mehrheitsantrag damit
begründet, dass es angesichts des Fachkräftemangels und der Lieferschwierigkeiten bei
manchen Bauteilen nicht realistisch sei, pro Jahr mehr als CHF 100 Mio. für diese
Arbeiten ausgeben zu können.
Der Ständerat schuf schliesslich im indirekten Gegenvorschlag noch einige kleinere
Differenzen zum Nationalrat, beispielsweise bei den Berg- und Randgebieten; diese

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.09.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

01.01.65 - 01.01.24 12ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



sollen nach dem Willen der kleinen Kammer stets zusätzlich in ihren Massnahmen
unterstützt werden, sofern eine besondere Ausgangslage bestehe.

Den meist diskutierten Aspekt stellte sodann der Ausbau der Photovoltaik in Form des
erwähnten abgespaltenen dringlichen Bundesgesetzes dar. Dabei ging es insgesamt um
drei verschiedene Punkte, die vor der Abstimmung über die Überführung in ein eigenes
Gesetz bereinigt werden mussten.
Der erste Punkt betraf die generelle Pflicht, auf Dächern oder Fassaden von Neubauten
zukünftig eine Solaranlage zu erstellen. Kommissionssprecherin Baume-Schneider
führte aus, dass der Ausbau der Photovoltaik bei Neubauten bisher eher schleppend
vorangehe; dieser müsse aber vorangebracht werden, wenn man den Ausbau der
Photovoltaik als umfassendes Konzept verstehe. Die daher geforderte neue Pflicht
wurde von einer starken Minderheit Fässler (mitte, AI) bekämpft: Fässler argumentierte,
dass mit dieser Bestimmung sowohl die Eigentumsgarantie nach Artikel 26 BV als auch
die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen im Bereich der
Energieversorgung in Frage gestellt würden. Es sei daher angebracht, diese Fragen im
Rahmen des Mantelerlasses zum Energiegesetz zu behandeln. Roberto Zanetti (sp, SO)
entgegnete, dass man als Bauherr ohnehin in seinen Eigentumsrechten eingeschränkt
sei: «Ob das über ein kommunales Baureglement, über Bundesgesetze oder über ein
kantonales Gesetz geschieht, ist, wie gesagt, für mich als Grundeigentümer piepegal.»
Anschliessend sprachen sich 25 Mitglieder des Ständerates für diese Bestimmungen
aus, 19 waren dagegen. Bei Letzteren handelte es sich um Mitglieder der SVP-, der
FDP.Liberalen- und der Mitte-Fraktion. 
Der zweite Punkt, der vor der Überführung bereinigt werden musste, war unumstritten:
Der Ständerat nahm eine Bestimmung, in welcher die bestmögliche Nutzung der
Sonnenenergie auf den dafür geeigneten Infrastrukturoberflächen des Bundes
vorgeschrieben wurde, stillschweigend an. 
Der dritte Punkt umfasste die Bestimmungen zur Förderung von Photovoltaik-
Grossanlagen und wurde wiederum ausgiebig diskutiert. Hier beantragte die
Kommissionsmehrheit, dass Photovoltaik-Grossanlagen, die jährlich mindestens 20
Gigawattstunden Strom produzieren, wovon mindestens 45 Prozent im Winterhalbjahr
anfallen müssen, von einer besonderen Förderung profitieren sollen, bis schweizweit
mit solchen Anlagen 2 Terawattstunden Strom produziert würden. Diese besondere
Förderung soll unter anderem Bestimmungen umfassen, wonach für diese Anlagen
keine Planungspflicht und keine UVP-Pflicht gelten sollen, da das Interesse an ihrer
Realisierung den anderen nationalen und kantonalen Interessen vorgehe. Zudem sollen
diejenigen Photovoltaik-Grossanlagen, die bis Ende 2025 zumindest teilweise an das
Stromnetz angebunden sind, seitens des Bundes eine Einmalvergütung von 50 bis 60
Prozent der Investitionskosten erhalten. 
Pirmin Bischof (mitte, SO) sprach von einem mutigen, aber notwendigen Schritt, diese
«Alpen-Solaranlagen» unter Umgehung der üblichen Verfahrensvorschriften zu
bewilligen. Zu diesen Vorschlägen der Kommissionsmehrheit lagen drei Einzelanträge
vor. Ein Antrag Würth (mitte, SG) verlangte, dass diese Anlagen lediglich 10 anstatt 20
Gigawattstunden erbringen müssen. Ansonsten könnten fast keine solchen Anlagen
realisiert werden, argumentierte er. Die grosse Mehrheit des Rates (43 zu 1 Stimmen)
kam diesem Begehren Würths nach. Heidi Z'graggen (mitte, UR), Präsidentin der ENHK,
forderte, dass solche Anlagen in Mooren und Moorlandschaften von besonderer
Schönheit und gesamtschweizerischer Bedeutung verboten sowie in Landschaften,
Naturdenkmälern und Biotopen von nationaler Bedeutung nur beschränkt möglich sein
sollen. Zudem müssten die Anlagen nach der Ausserbetriebnahme ersatzlos
zurückgebaut und die Gebiete wieder in ihren Zustand vor dem Ausbau zurückversetzt
werden. Zwar stimmte der Ständerat dem Verbot in Mooren und Moorlandschaften
sowie der Pflicht zu einem ersatzlosen Rückbau der Solaranlagen und der
Wiederherstellung der Ausgangslage einstimmig oder deutlich zu, lehnte aber eine
Einschränkung in Landschaften, Naturdenkmälern und Biotopen von nationaler
Bedeutung mit 24 zu 17 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) ab. Ein Antrag Hegglin (mitte, ZG)
verlangte schliesslich, dass die Einmalvergütung nicht einfach als 50 bis 60 Prozent der
Investitionskosten definiert wird, sondern dass sich diese auch an der
Wirtschaftlichkeit der Investition orientieren soll. Hegglin wollte damit verhindern, dass
der Bund die Schuldenbremse nicht mehr einhalten kann, sein Antrag scheiterte jedoch
mit 31 zu 12 Stimmen. 
Nachdem diese Vorbedingungen geklärt waren, überführte der Ständerat diese
Bestimmungen zur Photovoltaik einstimmig in ein eigenes Bundesgesetz. 

In den Gesamtabstimmungen nahm der Ständerat alle vier einzelnen Entwürfe an: Am
meisten Unterstützung genoss der neue Entwurf des Bundesgesetzes über dringliche
Massnahmen zur kurzfristigen Bereitstellung einer sicheren Stromversorgung im Winter
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(Photovoltaik-Anlagen), welcher bei 4 Enthaltungen ohne Gegenstimmen angenommen
wurde. Das Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz wurde von 4 Mitgliedern der
SVP-Fraktion abgelehnt, 2 enthielten sich der Stimme, während die restlichen
Ständerätinnen und Ständeräten dem Entwurf zustimmten. Der Bundesbeschluss über
die Finanzierung der Förderung von neuartigen Technologien und Prozessen und der
Bundesbeschluss über die Finanzierung des Sonderprogrammes zum Ersatz von
Heizungsanlagen wurden mit ähnlichen Stimmenverhältnissen angenommen (33 zu 9
Stimmen bei 2 Enthaltungen und 32 zu 9 bei 4 Enthaltungen), wobei jeweils einzelne
Mitglieder der SVP-, der FDP- sowie der Mitte-Fraktionen gegen die Beschlüsse
stimmten. Somit nahm der Ständerat alle drei Entwürfe des indirekten Gegenvorschlags
an. 35

Der Bundesrat präsentierte im September 2022 den Entwurf für die Revision des CO2-
Gesetzes. Der Gesetzesentwurf beinhaltete Massnahmen für die Zeit von 2025 bis 2030
und knüpfte damit an das geltende CO2-Gesetz an, welches das Parlament bis 2024
verlängert hatte. Gemäss Botschaft habe der Bundesrat die Bedenken, die im Rahmen
der letzten, gescheiterten Revision aufgekommen waren, ernst genommen und sehe
daher keine neuen oder höheren Abgaben vor.
Das Ziel der Revision bestehe darin, die Treibhausgasemissionen der Schweiz bis 2030
gegenüber 1990 um 50 Prozent zu reduzieren, wobei die Reduktion zu zwei Dritteln im
Inland und zu einem Drittel mit Massnahmen im Ausland erfolgen soll. Für die Regelung
der Rahmenbedingungen, unter welchen CO2-Emissionen der Schweiz mittels
Projekten im Ausland kompensiert werden können, habe die Schweiz bereits
verschiedene Abkommen mit einzelnen Staaten abgeschlossen, wie etwa jenes mit
Peru.
Der Gesetzesentwurf sah Massnahmen in verschiedenen Bereichen vor; insgesamt
sollen rund CHF 4.1 Mrd. in den Klimaschutz investiert werden:
Der Grossteil der Investitionen in der Höhe von rund CHF 2.8 Mrd. wollte der Bundesrat
für Klimaschutzmassnahmen im Gebäudebereich aufwenden. Die Mittel aus der CO2-
Abgabe auf fossile Brennstoffe sollen knapp zur Hälfte für Klimaschutzmassnahmen wie
dem Gebäudeprogramm eingesetzt werden. Weitere Bereiche, die in den Genuss der
Mittel aus der CO2-Abgabe kommen sollen, sind die Förderung von Geothermie und die
Energieplanung einzelner Gemeinden. Auch soll der bereits bestehende
Technologiefonds weiter alimentiert werden, mit dem unter anderem neu die Risiken
beim Ausbau von Fernwärmenetzen abgesichert werden können. Die Bevölkerung und
die Wirtschaft erhalten die übrigen circa 50 Prozent aus der CO2-Abgabe
rückerstattet.
Im Verkehrsbereich sah der Bundesrat Mittel in der Höhe von rund CHF 800 Mio. vor.
Damit soll die Ladeinfrastruktur für Elektroautos ausgebaut und die Anschaffung von
Elektrobussen für den öffentlichen Verkehr und für internationale Zugverbindungen
gefördert werden. Im grenzüberschreitenden Schienenpersonenverkehr sollen den
Transportunternehmen für die Bereitstellung neuer Angebote, inklusive Nachtzüge, bis
Ende 2030 Finanzhilfen gewährt werden können. Im Bereich des Güterverkehrs sollen
Elektro- und Wasserstofflastwagen bis 2030 von der LSVA befreit bleiben, um auch
Anreize für CO2-arme Transportmittel zu schaffen. Ein solcher Anreiz soll auch für die
Autoimporteure bestehen bleiben: Gemäss Botschaft werden die CO2-Zielwerte für
importierte Fahrzeuge wie in der EU weiter verschärft; bei Nichteinhaltung der
Zielwerte werden Strafen ausgesprochen.
Die Importeure von Benzin und Diesel müssen weiterhin einen Grossteil der CO2-
Emissionen mit Klimaschutzmassnahmen kompensieren. 5 bis 10 Prozent der CO2-
Emissionen aus Treibstoffen sollen die Importeure direkt durch das Inverkehrbringen
erneuerbarer Treibstoffe einsparen.
Weiter möchte der Bundesrat die Anbieter von Flugzeugtreibstoffen dazu verpflichten,
dem Kerosin, das in der Schweiz getankt wird, erneuerbare Treibstoffe beizumischen,
wie es auch die EU vorsehe. 
Gemäss Entwurf soll es künftig grundsätzlich allen Unternehmen offenstehen, sich von
der CO2-Abgabe zu befreien, wenn sie eine CO2-Reduktionsverpflichtung
abschliessen. Wie bis anhin sind Grossemittenten von der CO2-Abgabe ausgenommen,
sie nehmen stattdessen am mit der EU verknüpften Emissionshandelssystem teil.
Schliesslich soll auch der Finanzmarkt einen Beitrag leisten, indem die die
Aufsichtsbehörden zur Berichterstattung über die klimabedingten Risiken verpflichtet
werden. 

Mit dieser Botschaft beantragte der Bundesrat auch mehrere Vorstösse zur
Abschreibung, namentlich ein Postulat Ammann (mitte, SG; Po. 19.3643), ein Postulat
der UREK-SR (Po. 19.3949), eine Motion Trede (gp, BE; Mo. 19.4614) sowie eine Motion
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der KVF-NR (Mo. 21.3977). 36

Nach dem Ständerat befasste sich auch der Nationalrat in der Herbstsession 2022
noch einmal ausführlich mit dem Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative. Zuerst
behandelte die grosse Kammer einen Ordnungsantrag von Michael Graber (svp, VS) auf
Abtraktandierung des indirekten Gegenvorschlags zur Gletscher-Initiative. Graber
führte aus, dass sein Antrag nur die Entwürfe 1 bis 3 betreffe, den Entwurf 4 zum
Ausbau der Photovoltaik zur sicheren Stromversorgung im Winter tangiere er nicht. Der
SVP-Nationalrat kritisierte, dass ein falsches Signal an die Bevölkerung ausgesendet
werde, wenn diese zum Stromsparen aufgerufen werde und gleichzeitig ein Gesetz
beschlossen werde, durch welches aufgrund der angestrebten Dekarbonisierung
wiederum mehr Strom benötigt werde. Der Antrag wurde jedoch mit 131 zu 51 Stimmen
(bei 7 Enthaltungen) abgelehnt; einzig die SVP-Fraktion stimmte ihm geschlossen zu.
Einen Tag nach der Ablehnung des Ordnungsantrags Graber machte sich der Nationalrat
an die Differenzbereinigung der Entwürfe 1 und 3, während Entwurf 2 betreffend die
Förderung von neuartigen Technologien und Prozessen schon für die
Schlussabstimmung bereit war und Entwurf 4, der den Ausbau der Photovoltaik betraf
und neu dazu gekommen war, erst noch durch die Kommission vorberaten werden
musste. Mike Egger (svp, SG) vertrat in der Detailberatung die Minderheit Rösti (svp, BE),
welche die Streichung des Sonderprogramms zum Ersatz von Heizungsanlagen sowie
von dessen Finanzierung forderte. Egger war der Ansicht, dass das Parlament durch den
geplanten Ersatz der fossilen Heizungen als «Brandbeschleuniger in Bezug auf die
drohende Strommangellage in der Schweiz» agiere. Umweltministerin Sommaruga
entgegnete, dass mit diesem Programm nicht nur der Ersatz von fossilen Heizungen
angestrebt, sondern auch die Energieeffizienz gefördert werde. Mit dem Ersatz aller
alten Elektrowiderstandsheizungen könnten rund 2 Terawattstunden Strom eingespart
werden. Somit trage diese Vorlage stark zur Versorgungssicherheit in der Schweiz bei,
betonte die Umweltministerin.
Nach zahlreichen Rückfragen seitens der SVP-Fraktion an die Adresse von Sommaruga
wiesen die Kommissionssprechenden Roger Nordmann (sp, VD) und Susanne Vincenz-
Stauffacher (fdp, SG) auf die in der Vorlage noch verbleibenden Differenzen zum
Ständerat hin. Die UREK-NR hatte im Vorfeld beantragt, dem Ständerat in allen Punkten
zu folgen. In der Folge bereinigte der Nationalrat alle Differenzen in den Entwürfen 1
und 3 im Sinne der Kommission und lehnte somit auch den Antrag Rösti mit 117 zu 67
Stimmen (bei 4 Enthaltungen) ab. Für den Minderheitsantrag sprachen sich die
geschlossen stimmende SVP-Fraktion, die Hälfte der FDP.Liberalen-Fraktion sowie
einige Mitglieder der Mitte-Fraktion aus.

Einige Tage später befasste sich der Nationalrat sodann mit dem Entwurf 4, wobei ein
Antrag von Thomas Aeschi (svp, ZG) auf Nichteintreten und Rückweisung der Vorlage an
die Kommission zur Durchführung einer Vernehmlassung vorlag. Susanne Vincenz-
Stauffacher legte dem Plenum die Ausgangslage aus Sicht der Kommissionsmehrheit
dar: Die kleine Kammer habe mit diesem Erlass ein «klares und unmissverständliches
Zeichen für eine sehr rasche Umsetzung von Projekten im Solarbereich gesetzt». Die
Mehrheit der Kommission unterstütze dieses Vorgehen, sehe aber beim Natur- und
Umweltschutz sowie bei der Solarpflicht für Neubauten noch Anpassungsbedarf. Zudem
habe die UREK-NR den Erlass um das Wasserkraftprojekt Grimsel ergänzt. In der Folge
beriet der Nationalrat verschiedene Aspekte der Vorlage im Detail. 
Bei den Neubauten schlug die Kommissionsmehrheit vor, die Pflicht zum Bau einer
Solaranlage auf grössere Bauten ab 300 Quadratmeter Gebäudegrundfläche
einzuschränken. Minderheiten wollten diese Untergrenze von 300 Quadratmetern
reduzieren (Bastien Girod (gp, ZH) und Kurt Egger (gp, TG)), streichen (Mike Egger) oder
vorschreiben, dass 45 Prozent des Stroms im Winterhalbjahr produziert werden müsse
(Michael Graber) oder dass steuerliche Anreize die Solaranlagenpflicht ersetzen sollten
(Thomas Aeschi).
Die Solaranlagen auf den Infrastrukturflächen des Bundes wollte die
Kommissionsmehrheit bis 2030 ausgerüstet haben, während eine Minderheit Graber –
wie der Ständerat – dem Bund hier keine zeitlichen Vorgaben machen wollte. 
Den grössten Brocken stellten sodann die Solargrossanlagen in den alpinen Gebieten
dar. Hierbei hatte die Kommission gewichtige Änderungen am Beschluss des
Ständerates vorgeschlagen: So wollte die UREK-NR beispielsweise die Pflicht zu einer
UVP im Gesetz belassen und den Bau solcher Anlagen in Mooren, Moorlandschaften und
in Biotopen von nationaler Bedeutung sowie in Wasser- und Zugvogelreservaten
verbieten. Kommissionssprecherin Vincenz-Stauffacher erörterte zudem weitere
Anpassungen, welche die UREK-NR bei Entwurf 4 vorgenommen hatte; diese betrafen
unter anderem die Mindestproduktionsmenge der Anlagen sowie die Pflicht zur
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Einreichung einer Wirtschaftlichkeitsrechnung durch die Anlagebetreiber. Auch zu
diesen Punkten lagen einige Minderheitsanträge von linker und rechter Ratsseite vor.
Schliesslich hatte die Kommission den Entwurf des Ständerates noch um einen Artikel
ergänzt, welcher analog zu den Photovoltaikanlagen eine vereinfachte Vorgehensweise
bei der Erweiterung von Speicherwasserkraftwerken vorschlug, wobei das Projekt
Grimsel explizit Aufnahme in den Gesetzesentwurf gefunden hatte. 
Nachdem die einzelnen Minderheitsanträge begründet worden waren und Thomas
Aeschi seinen Nichteintretensantrag aufgrund der Dringlichkeit, für den Winter
genügend Strom zu produzieren, zurückgezogen hatte, folgten die Voten der einzelnen
Fraktionen. Dabei zeigte sich, dass die meisten Fraktionen den Entwurf
grossmehrheitlich unterstützten, doch auch alle Fraktionen mit dem einen oder
anderen Punkt nicht einverstanden waren. Dennoch setzte sich die Mehrheit der
Kommission in allen Punkten durch und der Nationalrat nahm den Entwurf in der
Gesamtabstimmung mit 149 zu 17 Stimmen (bei 26 Enthaltungen) an. Die ablehnenden
Stimmen stammten dabei überwiegend von der SVP-Fraktion, die Enthaltungen von den
Grünen. 37

In den letzten Tagen der Herbstsession 2022 konnten die Räte die Differenzen im
indirekten Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative ausräumen und die Beratung dazu
somit abschliessen.
Der Ständerat bereinigte die Vorlage, indem er alle vom Nationalrat vorgenommenen
Änderungen am Entwurf 4 zum Ausbau der Photovoltaik und zum Wasserkraftwerk
Grimsel stillschweigend guthiess. Gemäss Kommissionssprecherin Elisabeth Baume-
Schneider (sp, JU) habe die UREK-SR zwar in Erwägung gezogen, noch Änderungen
anzubringen. Da sie die Beratung aber noch in der Herbstsession abschliessen wollte,
habe sie sich dagegen entschieden. Baume-Schneider erläuterte, dass der Nationalrat
im Vergleich zu seinen früheren Entscheiden wieder stärker auf die
Interessenabwägung zwischen Energieproduktion und Naturschutz gesetzt habe und
der Entwurf nun in Bezug auf die Einhaltung der Verfassung ausgewogener sei.
Bundesrätin Simonetta Sommaruga lobte die Räte dafür, dass diese das vorliegende
Gesetz in so rascher Zeit und in guter Zusammenarbeit erschaffen hatten. Es werde –
zusammen mit dem Mantelerlass – einen Beitrag dazu leisten, dass die Schweiz beim
Ausbau der erneuerbaren Energien vorwärtskommt. 
An den beiden darauffolgenden Tagen stimmten die beiden Räte der
Dringlichkeitsklausel zu. 
Am Tag der Schlussabstimmungen musste sich der Nationalrat noch mit einem
Ordnungsantrag von Michael Graber (svp, VS) auf Rückweisung an die
Redaktionskommission befassen. Dieser bemängelte, dass die Redaktionskommission in
Absprache mit den UREK-Präsidien beschlossen hatte, den ursprünglichen Titel des nun
beschlossenen Gesetzes zu ergänzen. Dieses sollte gemäss Redaktionskommission von
«Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz» zu «Bundesgesetz über die Ziele im
Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit» geändert werden.
Marco Romano (mitte, TI) erläuterte daraufhin im Namen der Redaktionskommission,
dass am Titel eines Gesetzes ersichtlich sein sollte, worum es darin geht. Daher habe
die Redaktionskommission entschieden, den Titel zu ergänzen. Anschliessend wurde
der Ordnungsantrag von Michael Graber mit 143 zu 50 Stimmen abgelehnt; lediglich die
geschlossen stimmende SVP-Fraktion votierte für den Antrag.
Am letzten Tag der Herbstsession 2022 standen in den beiden Räten die
Schlussabstimmungen an. Im Nationalrat kündigte Michael Graber im Rahmen der
Fraktionserklärungen an, dass die SVP das Referendum gegen die Vorlage ergreifen
werde. 
Anschliessend nahm die grosse Kammer das Bundesgesetz über die Ziele im
Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit mit 139 zu 51
Stimmen bei 2 Enthaltungen an. Die ablehnenden Stimmen stammten von der SVP-
Fraktion sowie von einem Mitglied der FDP.Liberalen-Fraktion. Die Änderung des
Energiegesetzes (Ausbau der Photovoltaik und Wasserkraftprojekt Grimsel) nahm der
Nationalrat mit 147 zu 23 bei 22 Enthaltungen an. Während die meisten der
ablehnenden Stimmen aus den Reihen der SVP-Fraktion stammten, ging die Mehrheit
der Enthaltungen auf das Konto der Grünen-Fraktion. 38
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Nachdem der indirekte Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative in der Herbstsession
2022 hatte bereinigt werden können, widmete sich der Ständerat in der Wintersession
2022 wieder der Volksinitiative und dem direkten Gegenentwurf des Bundesrats. UREK-
SR-Sprecherin Elisabeth Baume-Schneider (sp, JU) legte die Ausgangslage der Initiative
dar: Gegen den indirekten Gegenvorschlag zur Initiative sei das Referendum ergriffen
worden, wahrscheinlich werde im Jahr 2023 darüber abgestimmt werden. Deshalb sei
die Volksinitiative bedingt zurückgezogen worden. Gleichzeitig liege nun aber ein
direkter Gegenentwurf zur Initiative vor, auf den der Nationalrat – damals noch in
Unkenntnis, ob und wie ein indirekter Gegenvorschlag ausgestaltet werden würde –
eingetreten sei. In Übereinstimmung mit den Anträgen der vorberatenden UREK-SR
beschloss die kleine Kammer in der Folge stillschweigend, die Volksinitiative zur
Ablehnung zu empfehlen und nicht auf den direkten Gegenentwurf einzutreten. 39

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 06.12.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Am 19. Januar 2023 und damit fristgerecht reichten Parlamentarier und
Parlamentarierinnen der SVP ihre Unterschriften für das Referendum gegen das
Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der
Energiesicherheit und damit gegen den indirekten Gegenvorschlag zur
Gletscherinitiaitve ein. Die Bundeskanzlei gab einige Tage danach bekannt, dass 103'015
gültige Unterschriften zusammengekommen waren. Damit wird die Stimmbevölkerung
über das neu geschaffene Gesetz entscheiden. 40

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.01.2023
BERNADETTE FLÜCKIGER

Le Conseil national était invité à s'exprimer sur différents aspects de l'initiative sur les
glaciers. D'une part, et cela n'a été combattu par personne, il s'agissait de rejeter
l'entrée en matière du contre-projet direct du Conseil fédéral, le contre-projet
indirect élaboré par le Parlement ayant été entériné. Une divergence résidait
néanmoins avec le Conseil des Etats, la chambre basse ayant, au tout début du
processus parlementaire, accepté le contre-projet du Conseil fédéral, alors que le
projet du Parlement n'était pas encore sur la table. Cette non-entrée en matière a été
acceptée à l'unanimité. 
D'autre part, le Conseil national devait faire une recommandation de vote sur l'initiative
sur les glaciers elle-même. Celle-ci a été retirée sous condition par les initiant.e.s : à
savoir, que le contre-projet indirect du Parlement – attaqué par un référendum de
l'UDC – soit accepté dans les urnes le 18 juin 2023. Dans le cas où ce dernier serait
refusé, la population serait vraisemblablement amenée à voter sur l'initiative. Dans ce
cas, une minorité de la CEATE-CN a plaidé pour que le Parlement recommande à la
population de voter oui. Cette proposition de la minorité, représentée par Kurt Egger
(verts, TG), estime que l'initiative constituerait une étape nécessaire pour respecter
l'Accord de Paris en cas de refus du contre-projet indirect. La proposition a été rejetée
par 107 voix contre 87, les voix cumulées des vert.e.s, des socialistes, des vert'libéraux
et des évangéliques n'ayant pas suffi à faire pencher la balance. Ainsi, pour résumer
cette situation alambiquée, le Conseil national se positionne pour une acceptation du
contre-projet élaboré par le Parlement et soumis aux urnes en juin 2023 et contre
l'initiative populaire et le contre-projet direct du Conseil fédéral. 
Au vote final, les deux chambres ont confirmé leur position et proposent de rejeter
l'initiative sur les glaciers si elle venait à être soumise au corps électoral. Une fois
encore, les voix des socialistes, des vert.e.s, des vert'libéraux et des évangéliques n'ont
pas suffi face au bloc bourgeois constitué des membres du Centre, de l'UDC et du PLR.
Le Conseil national recommande par 109 voix contre 87 et le Conseil des Etats par 31
voix contre 11 de rejeter l'initiative. 41

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 01.03.2023
KAREL ZIEHLI

Am 18. Juni 2023 gelangte der indirekte Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative, der
mittlerweile unter dem Titel Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die
Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit (KlG) lief und meist als
«Klimagesetz» bezeichnet wurde, zur Abstimmung. Die Vorlage umfasste Fördergelder
für den Ersatz von fossilen Heizungen und für innovative Technologien sowie Ziele und
Richtwerte für die Treibhausgasreduktion, etwa in Form von Reduktionszielen für die
einzelnen Sektoren Verkehr, Industrie und Gebäude. Das grundlegende Ziel der Vorlage
lag in der Erreichung von Netto Null bis 2050. Die einzelnen dafür notwendigen
Massnahmen sollten jedoch erst im Rahmen der Weiterentwicklung des CO2-Gesetzes
festgelegt werden. 

Gegen dieses neue Gesetz hatte die SVP erfolgreich das Referendum ergriffen. Sie
wurde dabei vom HEV und kleineren rechts-konservativen Parteien unterstützt. Die
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Gegnerschaft kritisierte, dass die Umsetzung des Gesetzes zwangsläufig zu einem
Verbot von Öl, Gas, Diesel und Benzin führen werde. Infolgedessen würden der
Strombedarf und die entsprechenden Kosten massiv steigen. Der erhöhte Strombedarf
werde wiederum dazu führen, dass die Landschaft mit Windkraftanlagen und
Solarpanels zerstört werde und trotzdem könne es gerade im Winter zu einer
Strommangellage kommen.

Die Befürworterinnen und Befürworter des Klimagesetzes bestanden aus den Parteien
Grüne, SP,  GLP, Mitte, EVP sowie FDP.Liberale. Dazu gesellten sich noch zahlreiche
Organisationen und Verbände, wie etwa Swissmem, der Schweizer Tourismus-Verband
oder auch die Bankiervereinigung. Auch die Kantone, in Form der KdK, unterstützten
das Gesetz. Koordiniert wurden die verschiedenen Akteurinnen und Akteure durch den
eigens für den Abstimmungskampf gegründeten «Verein Klimaschutz», welcher laut
eigenen Angaben über ein Budget von rund CHF 4 Mio verfügte. Das Komitee der
Befürwortenden argumentierte, dass die Vorlage den Klimaschutz stärke, wichtige
Anreize für die Abkehr von Öl und Gas setze und damit auch die Abhängigkeit der
Schweiz von ausländischen Energielieferanten verringere. Die Bevölkerung und die
Schweizer Wirtschaft würden finanziell entlastet, respektive bei der Entwicklung von
klimafreundlichen Technologien unterstützt. Die Umsetzung des Gesetzes geschehe –
entgegen der Einschätzung der Gegnerschaft – ohne Verbote oder neue Abgaben. 

In den Medien gab besonders die Position des HEV Schweiz zu reden. Dieser hatte die
Nein-Parole beschlossen, mehrere kantonale Sektionen sprachen sich jedoch für ein Ja
oder für Stimmfreigabe aus. Aufgrund der Kampagne des HEV, die sich optisch und
inhaltlich an der Kampagne der SVP ausrichtete, gab der damalige Ständerat Ruedi
Noser (fdp, ZH) gar seinen Austritt aus dem HEV bekannt und kritisierte, dass der HEV
von der SVP übernommen worden sei. In den Medien meldeten sich auch die beiden
Klimawissenschaftler Thomas Stocker und Reto Knutti zu Wort. Während sich Stocker
über die grelle Kampagne der SVP, welche lediglich Ängste schüre, und über einen vom
Komitee «Rettung Werkplatz Schweiz» an fast alle Schweizer Haushalte versendeten
Flyer enervierte – letzterer sei «unerträglich» und voller Unwahrheiten – monierte
Knutti, dass lediglich über die zu befürchtenden Kosten und den Strom gesprochen
werde und nicht über den Nutzen, der in der Erhaltung unserer Lebensgrundlagen
liege.

Wie die APS- Zeitungs- und Inserateanalyse, welche im Vorfeld der Abstimmung
durchgeführt wurde, zeigte, wurde die Abstimmungsvorlage überdurchschnittlich stark
mit Inseraten beworben. Gut zwei Drittel der Inserate stammten dabei aus dem Lager
der Befürwortenden, ein Drittel von den Gegnerinnen und Gegnern. Dieses Verhältnis
deckte sich in etwa mit demjenigen zur Abstimmung über das CO2-Gesetz in 2021. Dem
Anfang Juni 2023 publizierten Zwischenbericht des Fög konnte entnommen werden,
dass das Klimagesetz in den Medien starke Beachtung fand und überwiegend positiv
darüber berichtet wurde. Interessanterweise lösten nicht nur die offiziellen
Kampagnen-Starts von Befürwortenden und Gegnerschaft, sondern auch die
Turbulenzen um die Position des HEV einen Peak in der Medienberichterstattung aus.

In den Vorumfragen fand das Klimagesetz eine hohe, aber über die Zeit abnehmende
Zustimmung. So zeigte etwa die Anfang Juni 2023 veröffentlichte dritte Umfragewelle
von 20 Minuten/Tamedia, dass 56 Prozent der Befragten dem Gesetz zustimmen
wollten (« Ja» oder « Eher Ja»). Der Tages-Anzeiger griff aus dieser Vorumfrage die
Stimmungslage der Anhängerinnen und Anhänger der FDP heraus.
Bemerkenswerterweise beabsichtigten diese grossmehrheitlich, die Vorlage
abzulehnen, obwohl die Partei offiziell die Ja-Parole beschlossen hatte.

Das Abstimmungsresultat vom 18. Juni fiel dann jedoch deutlicher aus, als es die
Vorumfragen prophezeit hatten. Bei einer Stimmbeteiligung von 42.5 Prozent stimmten
fast 60 Prozent der Stimmenden für das neue Klimagesetz. 

Abstimmung vom 18. Juni 2023

Beteiligung: 42.54%
-Ja:  (59.1%)
-Nein:  (40.9%)

Parolen:
-Ja: EVP, FDP (1*), GLP, GPS, Mitte, PdA, SP; SBV, SGB, VPOD
-Nein: EDU, Lega, SVP; HEV (4)
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-Stimmfreigabe: SD  
* in Klammern Anzahl abweichender Kantonalsektionen 

Die Vox-Analyse brachte zu Tage, dass die Parteizugehörigkeit respektive -sympathie
ausschlaggebend war für das Stimmverhalten. So sprachen sich lediglich Personen, die
sich als rechtsaussen bezeichneten und/oder sich der SVP zugehörig fühlten,
mehrheitlich gegen das Klimagesetz aus. Anders als bei der Abstimmung im Jahr 2021
votierten die Sympathisantinnen und Sympathisanten der Mitte und der FDP nun
mehrheitlich für das Klimagesetz (64% respektive 66%). Das Geschlecht war ebenfalls
ein wichtiger Faktor beim Abstimmungsverhalten: Frauen legten häufiger ein Ja in die
Urne als Männer (63% respektive 55% Ja-Anteil). Zudem sprachen auch ein hoher
Bildungsgrad sowie ein hohes Salär tendenziell für eine Zustimmung zum Klimagesetz.
Bei den Motiven für oder gegen das Gesetz wurden insbesondere das Thema
«Umweltschutz» und «Kostenfolgen» genannt. Während sich die Befürwortenden also
vor allem einen Ausbau des Umweltschutzes erhofften, kritisierten die Gegnerinnen
und Gegner der Vorlage die Kosten, die mit der Umsetzung des Gesetzes einhergehen.
Die Medien ergänzten, dass wohl auch die Unverbindlichkeit der Vorlage – sie bestand
bekannterweise mehrheitlich aus Zielen sowie Fördergeldern und nicht aus neuen
Abgaben – zum klaren Ja geführt hatte. Zudem wurde an jenem Sonntag, im Gegensatz
zur Abstimmung über das CO2-Gesetz von 2021, nicht noch über weitere
umweltpolitische Anliegen abgestimmt, welche die ländliche Bevölkerung vermehrt an
die Urne gelockt hätte und für mehr Nein-Stimmen hätte sorgen können. Bei der Frage
nach dem « Wie weiter?» waren sich die Medien einig, dass die grosse Arbeit jetzt erst
anfange. Diese bestehe darin, rasch viel Strom zu produzieren. Die politischen Akteure
waren sich jedoch uneinig, wie dies am Besten geschehen solle. Zum einen befand sich
der sogenannte Mantelerlass zur Zeit der Abstimmung über das Klimagesetz auf der
Zielgeraden. Er soll die Erzeugung von Solar- und Windenergie sowie der Wasserkraft
stark vorantreiben. Zum anderen wurde bereits im August 2022 mit der
Unterschriftensammlung für die Initiative «Jederzeit Strom für alle (Blackout stoppen)»
gestartet, welche sich mehr oder weniger explizit für den Bau neuer Atomkraftwerke
ausspricht. 42

Eine im Oktober 2021 von Nik Gugger (evp, ZH) eingereichte Motion forderte, dass
importierte erneuerbare Gase von der CO2-Abgabe auf fossile Brennstoffe befreit
werden. Gugger störte sich daran, dass importiertes Biogas durch die CO2-Abgabe
verteuert werden würde, obwohl es grundsätzlich CO2-neutral sei. Dadurch bestehe für
die Verbraucherinnen und Verbraucher sowie auch bei den Gasversorgungsbetrieben
wenig Anreiz, auf Biogas umzusteigen. Der Bundesrat habe bereits im Rahmen des
Berichts zur Umsetzung des Postulats 13.3004 verkündet, dieses Problem angehen zu
wollen, passiert sei jedoch noch nichts. 
Der Bundesrat räumte ein, dass in Bezug auf virtuell in die Schweiz importiertes Biogas
ein Problem bestehe – «Virtuell» bedeutet, dass das Biogas im Ausland hergestellt, ins
dortige Gasnetz eingespiesen und verbraucht wird, das dazugehörige Zertifikat für den
Herstellernachweis und für die CO2-Neutralität aber in die Schweiz verkauft wird. Die
Schweiz sei darauf angewiesen, dass der exportierende Staat darauf verzichte, sich die
anfallenden CO2-Verminderungen selber anzurechnen. Ansonsten drohten
Doppelanrechnungen, die gemäss Pariser Klimaabkommen nicht erlaubt sind. Zudem
befinde sich das für die Nachverfolgung des Biogases notwendige Clearing-System erst
im Aufbau, weshalb die Motion derzeit noch nicht umgesetzt werden könne.
Entsprechend beantragte der Bundesrat die Ablehnung der Motion.
Der Nationalrat befasste sich im September 2023 mit Guggers Anliegen. Der Motionär
kritisierte, dass die Kundschaft in der Schweiz bestraft werde, indem sie für ohnehin
teures CO2-neutrales Biogas zusätzlich noch die CO2-Abgabe entrichten müsse, die
eigentlich nur für fossiles Gas vorgesehen sei. Nachdem Umwelt- und Energieminister
Rösti die ablehnenden Argumente des Gesamtbundesrates wiederholt hatte, sprach
sich die grosse Kammer mit 161 zu 19 Stimmen und 4 Enthaltungen für Annahme der
Motion aus. Die ablehnenden Stimmen stammten von Mitgliedern der FDP.Liberalen-
Fraktion. 43
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Die Revision des CO2-Gesetzes für die Periode 2025–2030 stand in der Herbstsession
2023 auf dem Programm des Ständerates, welcher die umfassende Vorlage als Erstrat
beriet.
Kommissionssprecher Damian Müller (fdp, LU) erläuterte dem Rat die Ausgangslage
dieser Gesetzesrevision: Die gesetzliche Lücke, die durch die Ablehnung der
Totalrevision des CO2-Gesetzes im Juni 2021 an der Urne entstanden war, habe
teilweise mit dem Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative, welcher seinerseits ein
Referendum überstehen musste, geschlossen werden können. Da diese Vorlage jedoch
vor allem die Ziele und weniger die Massnahmen für die Erreichung des Netto-Null-Ziels
enthielt, liege nun der neue Gesetzesentwurf vor. Anschliessend stellte Müller die
Vorlage des Bundesrates sowie die Anträge der Kommission kurz vor und betonte, dass
mit diesen Anträgen das Ziel der Halbierung der CO2-Emissionen bis 2030 immer noch
erreicht werden könne, es müsse nun jedoch zügig gehandelt werden. Für Lisa Mazzone
(gp, GE), die sich als einziges Mitglied des Plenums im Rahmen der Eintretensdebatte
äusserte, gingen der Gesetzesentwurf des Bundesrates und auch die Version der
Kommissionsmehrheit zu wenig weit. Sie warnte davor, dass die Schweiz mit der CO2-
Reduktion ins Hintertreffen geraten werde; ab 2030 müssten in der Folge drastischere
Massnahmen ergriffen werden, falls man das Pariser Klimaziel noch erreichen wolle.
Mazzone kritisierte die Kommissionsmehrheit auch dafür, dass sie zu viele CO2-
Reduktionen im Ausland vornehmen lassen möchte. Dies sei eine verpasste Chance für
die Schweizer Wirtschaft und koste die Bundeskasse viel Geld. Umweltminister Albert
Rösti wiederum dankte der Kommission, dass sie das Gesetz zügig und «ohne grosses
Aufladen» beraten habe. Er wies zudem darauf hin, dass auch der in derselben Session
beschlossene Mantelerlass zur Revision des Energiegesetzes und des
Stromversorgungsgesetzes einen wichtigen Meilenstein bei der Erreichung des Netto-
Null-Ziels darstelle, denn nur wenn die Schweiz über genügend Strom verfüge, könne
sie die Dekarbonisierung einleiten. Eintreten wurde anschliessend ohne Gegenantrag
beschlossen. 

Die wichtigsten Änderungen im Vergleich zum Entwurf des Bundesrates nahm die
kleine Kammer in der anschliessenden Detailberatung bei folgenden Punkten vor: Der
Bundesrat und eine Minderheit Zanetti (sp, SO) forderten dazu auf, die
Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge in Mehrparteien- und Firmengebäuden und
auf öffentlichen Parkplätzen mit CHF 30 Mio. zu unterstützen. Die Mehrheit des
Ständerates lehnte dies jedoch ab. Gegen eine Änderung sprachen sich die Mehrheit
der Kommission sowie des Rates auch bei der LSVA aus: Wie bis anhin sollen Lastwagen,
die mit Strom oder Wasserstoff fahren, von der LSVA befreit werden können. Man wollte
hier für allfällige Anpassungen die Vernehmlassung des Bundes zu einer umfassenden
Revision der LSVA abwarten. Angenommen wurde auch ein Mehrheitsantrag der UREK-
SR, der verlangte, dass die EHS-Abgaben aus dem Luftverkehr nicht nur für die
Förderung von Nachtzugangeboten, sondern auch für die Produktion von
erneuerbaren, nachhaltigen Flugtreibstoffen eingesetzt werden können. Schliesslich
darf die Teilzweckbindung der Erträge aus der CO2-Abgabe nicht vorübergehend
angehoben werden, wie es der Bundesrat für die weitere Unterstützung des
Gebäudeprogramms beantragt hatte – hier folgte die kleine Kammer einem
Minderheitsantrag Knecht (svp, AG). 

Diskussionen, aber keine Änderung des bundesrätlichen Entwurfs gab es in den
folgenden Bereichen: Eine Minderheit Reichmuth (mitte, SZ) beantragte, dass die
Emissionsreduktionen zu mindestens 75 Prozent in der Schweiz erfolgen sollen. Der
Bundesrat, die Kommissionsmehrheit sowie auch die rechts-bürgerliche Mehrheit des
Rates wollten indes, dass die Verminderung lediglich «in erster Linie mit Massnahmen
in der Schweiz» geschieht. Abgelehnt wurde auch ein Minderheitsantrag Mazzone,
welche mehr Druck auf den Bundesrat auszuüben versuchte, indem sie die Möglichkeit,
bei Nichterreichen des Reduktionsziels für die Kompensation der restlichen CO2-
Emissionen internationale Zertifikate zu erwerben, streichen wollte. Des Weiteren
wollten die Mehrheit der Kommission sowie eine weitere Minderheit Mazzone den
durchschnittlichen CO2-Ausstoss für Personenwagen, Lieferwagen und leichten
Sattelschleppern, die ab 2030 erstmals in Verkehr gesetzt werden, stärker reduzieren.
Hier folgte der Rat jedoch einer Minderheit Schmid (fdp, GR) und blieb damit auf der
Linie des Bundesrates. Im Bereich des Flugverkehrs lag erneut ein Minderheitsantrag
von Lisa Mazzone vor, welche eine zusätzliche Abgabe auf Flüge von Privatjets verlangte.
Bundesrat Rösti bat den Rat um Ablehnung des Antrags, da es dabei gemäss
Schätzungen des BAZL nur um rund 1 Prozent der Emissionen im Flugverkehr gehe und
der administrative Aufwand für die Abgabeerhebung sehr gross wäre. Die Ratsmehrheit
schloss sich dem Umweltminister an und lehnte den Minderheitsantrag ab. 
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In der darauf folgenden Gesamtabstimmung wurde der Entwurf bei 2 Enthaltungen
seitens der Grünen einstimmig angenommen. Als Nächstes wird sich die grosse Kammer
mit dem Geschäft befassen. 44

Die grosse Kammer beugte sich in der Wintersession 2023 als Zweitrat über die
Revision des CO2-Gesetzes für die Periode 2025–2030. Die Kommissionsmitglieder
Stefan Müller-Altermatt (mitte, SO) und Delphine Klopfenstein Broggini (gp, GE) stellten
die Vorlage vor. Müller-Altermatt berichtete, dass die Vorlage als «schlank» bezeichnet
werden könne und damit auch bei einem allfälligen Plebiszit bestehen sollte und
trotzdem dem Ziel der Halbierung der CO2-Emissionen bis 2030 entspreche. Die
vorberatende UREK-NR schlage als einzige grössere Änderung vor, eine Abgabe auf
Flüge mit Privatjets einzuführen. Ausserdem habe die Kommission mittels Einreichung
eines Vorstosses (Po. 23.4334) versucht, die Rückverteilung der CO2-Abgabe an die
Haushalte sichtbarer auszugestalten.
In der Eintretensdebatte zeigte sich, dass alle Fraktionen gewillt waren, dem Geschäft
eine Chance zu geben; ein Antrag auf Nichteintreten lag denn auch nicht vor. In den
Voten von Mitte-Nationalrätin Priska Wismer-Felder (mitte, LU) und GLP-Mitglied Martin
Bäumle (glp, ZH) zeigte sich das Dilemma zwischen dem Willen, ein effektives Gesetz,
welches zu spürbaren Emissionsreduktionen führen soll, zu gestalten und der Angst vor
einem Referendum gegen die Vorlage. Matthias Jauslin (fdp, AG) von der FDP und SVP-
Vertreter Christian Imark (svp, SO) warnten vor allem davor, das Gesetz nicht zu
überladen respektive keine neuen oder höheren Abgaben einzuführen, damit es nicht
wieder in einer Volksabstimmung abgelehnt werde. Auf der anderen Seit des politischen
Spektrums kritisierten die Grünen sowie die SP, dass das Gesetz nicht ambitioniert
genug sei. Gabriela Suter  (sp, AG) von der SP gab zu bedenken, dass eine bescheidene
Emissionsreduktion für die Periode 2025 bis 2030 bedeute, dass in den folgenden
Jahren umso strengere und teurere Massnahmen ergriffen werden müssten, um das
Netto-Null-Ziel zu erreichen. Vor diesem Hintergrund wies Grünen-Vertreter Chistophe
Clivaz (gp, VS) auf die von den Grünen und der SP lancierte Klimafonds-Initiative hin,
mit welcher das Netto-Null-Ziel doch noch erreicht werden könne. Die
Eintretensdebatte abschliessend stellte Umweltminister Albert Rösti die für ihn
wichtigsten Grundsätze der Vorlage vor. Rösti lobte das Tempo, mit welchem die Räte
die Gesetzesrevision berieten. So könne es gelingen, dass keine Lücke entstehe und das
Gesetz und die ausführende Verordnung bis am 1.1.2025 in Kraft gesetzt werden
können. Auch sei es wichtig, dass das Gesetz mehrheitsfähig bleibe, weshalb der
Bundesrat die von der UREK-NR vorgeschlagene Einführung einer Flugticketabgabe auf
Privatflüge sowie eine Erhöhung der CO2-Abgabe und der Benzinsteuer ablehne.
Eintreten wurde anschliessend ohne Gegenantrag beschlossen. Die massgebenden
Entscheide, die in der Detailberatung getroffen wurden, waren die folgenden: 
Susanne Vincenz-Stauffachers (fdp, SG) Minderheitsantrag betraf das
Emissionsreduktionsziel im Inland. Die FDP-Vertreterin beantragte, hierbei dem
tieferen Inlandziel des Ständerats zu folgen. Die Mehrheit des Rates sprach sich aber
dafür aus, ihrer Kommission zu folgen und legte das Inlandziel bei 75 Prozent fest.
Dadurch wurde eine erste Differenz zum Erstrat geschaffen. Auch beim CO2-Ausstoss
von neu in Verkehr gebrachten Fahrzeugen folgte der Rat seiner Kommission und stellte
sich damit gegen den Minderheitsantrag Jauslin sowie gegen die Version des
Ständerates. Eine weitere wichtige Differenz wurde mit der von der Minderheit Imark
geforderten Streichung der so genannten Überführungspflicht geschaffen. Mit diesem
Instrument wollte der Bundesrat Importeure von fossilen Treibstoffen verpflichten,
über das Inverkehrbringen von erneuerbaren Treibstoffen einen bestimmten Anteil der
CO2-Emissionen aus dem Verkehr zu vermindern. Imark monierte, dass diese
Überführungspflicht den Benzinpreis massgeblich verteuern werde. Der Nationalrat
stimmte dieser Streichung deutlich zu; neben der Grünen- und der GLP-Fraktion
sprachen sich nur einige Mitglieder der FDP.Liberalen- sowie eine Mehrheit der Mitte-
Fraktion für die Beibehaltung der Überführungspflicht aus. Bei der CO2-Abgabe auf
Brennstoffen beantragte eine Minderheit Suter, dass der Bundesrat den Abgabesatz auf
bis zu 180 CHF pro Tonne CO2 anheben könnte. Die Mehrheit des Rates wollte jedoch
beim Vorschlag des Bundesrats, des Ständerats sowie der UREK-NR bleiben, und legte
einen Abgabesatz von höchstens 120 CHF pro Tonne CO2 fest. Im Bereich der Luftfahrt
lehnte der Nationalrat die Einführung einer Abgabe für Flüge mit Privatjets ab. Die
geschlossen stimmenden SVP-, FDP.Liberalen- und GLP-Fraktionen sowie eine
Minderheit der Mitte votierten gegen diese Abgabe. Des Weiteren gab auch die
Förderung von Ladeinfrastrukturen für Elektroautos zu reden, wobei ein Antrag der
Mehrheit sowie drei Minderheitsanträge vorlagen. Die Mehrheit des Rates folgte hierbei
seiner Kommission und sprach sich dafür aus, in den Jahren 2025-2030 bis zu CHF 20
Mio. für diese Ladeinfrastruktur aufzubringen. Hiermit entstand eine weitere Differenz
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zum Ständerat, der die Förderung der Ladestationen gänzlich gestrichen hatte. Eine
letzte Differenz zum Erstrat schuf die grosse Kammer bei der Thematik der Reduktion
der LSVA für elektrisch oder mit alternativem Treibstoff betriebene Fahrzeuge. Der
Nationalrat stimmte hierbei mehrheitlich dafür, diese LSVA-Reduktion beizubehalten;
eine links-grüne Minderheit, welche von zwei FDP-Mitgliedern unterstützt wurde, blieb
hier chancenlos. 
In der Gesamtabstimmung votierte der Nationalrat mit 136 zu 34 Stimmen bei 26
Enthaltungen für Annahme des Entwurfs. Die Nein-Voten stammten von Mitgliedern der
SVP-Fraktion; die Enthaltungen allen voran von der Mehrheit der Grünen-Fraktion. 45

1) NZZ, 27.5. und 6.8.66.
2) AB NR, 1977, S. 746; Bund, 29.3. und 22.9.77. ; Schmid (1977). Die Konzession für Luftseilbahnen als Mittel zur
Einschränkung grossflächiger Skipistenplanien.
3) AB NR, 1985, S. 1405 ff.; AT, 23.1.85; Bund, 26.1. und 11.9.85; TA, 14.8. und 18.10.85; Presse vom 20.8. und 21.10.85; Bilanz,
1985, Nr. 10;; BBI, 1984, II, S. 859; Broggi und Reith (1984). Beurteilung von Wasserkrafprojekten aus der Sicht des Natur- und
Heimatschutzes.; SGU-Bulletin, 1986, Nr. 1; Schweizer Naturschutz, 1986, Nr. 1
4) BZ, 25.1.86; WoZ, 6.6.86; Bund, 7.7., 11.7., 15.7., 18.7., 23.7. und 4.12.86; TA, 19.9.86; BZ, 13.11.86.; Schweizer Naturschutz,
1986, Nr. 7, S. 36 ff.
5) NZZ, 3.1., 12.1.22; Lib, 18.1.22; Bund, 1.2.22; WOZ, WW, 3.2.22; 24H, NZZ, TA, 4.2.22; NZZ, 5.2.22; AZ, Lib, WOZ, 10.2.22;
WOZ, 3.3.22; TA, 18.3.22; NZZ, 19.3.22; WW, 24.3.22; 24H, 26.3.22; NZZ, 28.3.22; TA, 1.4., 2.4.22
6) BBI, 1967, II, S. 1357 ff.; TdG, 13.2.67; NZ, 13.2., 11.10. und 6.11.67; NZZ, 28.2., 29.4., 22.5. und 30.6.67; PS, 13.5.67; Landbote,
25.5.67; Wirtschaftsförderung, Dokumentations- und Pressedienst, 30.10.67; Lb, 29.11.67; Schweizer Naturschutz, 33/1967,
S. 25.
7) TA, 15.2.83; NZZ, 17.12.83; SZ, 28.12.83.
8) AB NR, 1985, S. 1185 ff.; AB NR, 1985, S. 1225 ff..; AB NR. 1985, S. 1162 ff.; NZZ, 15.3., 20.4., 2.10., 21.10.85; Bund, 20.8.85; TA,
21.6. und 22.6.85; SGU-Bulletin, 1985, Nr. 4; Presse vom 18.10.85
9) BBl, 1987. S. 1061 ff.
10) Presse vom 30.4.87
11) AB NR, 1988, S. 1526 f.; AB SR, 1988, S. 620 ff.; Presse vom 4.10.88
12) BO CN, 1989, p. 1089 ss.; NZZ, 7.2., 2.3., 20.3., 11.5., 31.5., 7.6., 9.6. et 19.6.89; BaZ. 15.6. et 16.6.89; BZ, 4.3.89; TA, 7.6.89;
RFS, 26, 27.6.89; Presse du 23.6.89
13) BO CE, 1990, p. 1053 s.; BO CE, 1990, p. 324 ss.; BO CE, 1990, p. 398 ss.; BO CE, 1990, p. 463 ss.; BO CE, 1990, p. 933 ss.;
BO CN, 1990, p. 1668 ss.; BO CN, 1990, p. 2220 ss.; BO CN, 1990, p. 576 ss.; BaZ, 5.6. et 6.6.90; Vat., 28.2.90; NZZ, 10.4.,
23.8., 27.11., 30.11. et 11.12.90; FF, 1991, 1, p. 226 ss.; Presse des 22.3, 9.6., 28.9. et 3.12.90
14) BUS (1983). Saurer Regen.; NZZ, 10.3.83; TLM, 25.4.83; Bund, 16.6.83; Bund, 23.6.83; 24 Heures, 2.7.83; TA, 4.10.83. ;
Umweltschutz in der Schweiz, 1984, Nr. I, S. 1 ff.
15) AB NR, 1984, S. 1593; NZZ, 26.5.84; 27.9.84; TA, 4.12.84.
16) BO CN, 1990, p. 1916
17) LNN, 12.6. et 31.10.90; Ww, 28.6.90; TA, 10.10., 30.10. et 1.12.90; SHZ, 11.10.90; Vr, 30.10. et 31.10.90; Presse du 26.10. et
1.11.90
18) BO CN, 1991, p. 1972; Bund, 18.5.91; SHZ, 13.6.91
19) Frey (1972). Umweltökonomie.; Jahrbuch für Umweltschutz (1973).; JdG, 15.2.73; Bund, 15.2., 27.4., 28.4. und 29.4.73; IdG,
4.5., 5.5., 6.5., 7.5. und 8.5.73; Ldb, 12.6.73; NZZ, 18.6.73; Vat., 8.10.73; NZ, 27.11.73; Schweizerische Bauzeitung, 91/1973, S.
1220 ff.; Les Cahiers protestants, 1973, Nr. 6.; Müller-Stahel (1973). Schweizerisches Umweltschutzrecht.; Programm der
Schweiz. Gesellschaft für Umweltschutz (1973). Massnahmenkatalog Verkehr und Siedlung zur Erhaltung der Umweltqualität.;
Schweiz. Gesellschaft für Umweltschutz (1973). Umweltschutz beginnt zu Hause.
20)  Presse vom  3.5., 4.5. und 22.11.84; AB NR, 1984, S. 470 ff.; AB NR, 1984, S. 572 ff.; AB SR, 1984, S. 158 ff.; AB SR, 1984, S.
204 ff.; AS, 1984, S. 1516 ff.; BBI, 1984, I, S. 1093 ff.; BBI, 1984, III, S. 1129 ff.; EDI (1984). Waldsterben und Luftverschmutzung.;
Schärer und Zimmermann (1984). Politische und rechtliche Betrachtungen zum Thema Waldsterben in der Schweiz.
21) Freiburghaus und Zimmermann (1984). Der Fall Seesanierung.; Freiburghaus und Zimmermann (1985). Der Fall Ökologie im
Berggebiet.
22) AB NR, 1984, S. 738 ff.; AB NR, 1984, S. 818 ff.; AB NR, 1984, S. 973; AB NR, 1984, S. 975; AB NR, 1984, S. 983 f.; Wochen-
Zeitung, 4.5.84; Presse vom 7.5., 19.6., 5.9. und 14.11.84; TW, 14.6.84; NZZ, 15.11.84; SGU-Bulletin, Sondernummer Juni 1984.
23) AB NR, 1985, S. 208 ff.; AB NR, 1985, S. 84 ff.; AB SR, 1985, S. 3 ff.; AB SR, 1985, S. 59; BBI, 1984, III, S. 1129 ff.; Schweiz.
Bund für Naturschutz (1985). Tut etwas Mutiges!; Ungern-Sterberg (1985). Waldsterben und Luftverschmutzung, eine
kritische Würdigung.; Vat., 11.1., 17.1. und 12.12.85; NZZ, 19.1., 30.1., 15.5. und 5.6.85; TA, 19.1., 4.2., 17.5., 14.6., 2.9. und
23.10.85; BZ, 28.1.85; 4.2.85; Suisse, 30.1.85; TW, 30.1. und 31.1.85; Presse vom 30.1., 7.2. und 8.2.85. LNN, 2.2.85; AT, 6.2.85;
Bund, 11.5., 13.7. und 19.7.85; SGT, 20.11.85; Rote Revue, 64/1985, Nr. 12.
24) NQ, 27.10.91; Presse du 28.10.91
25) NZZ, 28.12.91; NQ, 29.12.91
26) Presse du 14.8 jusqu’au 6.9.02. Le sommet s’est déroulé du 26.8 au 4.9.02.
27) AB NR, 2011, S. 1017 und 1908; AB SR, 2011, S. 993 ff.
28) Bund und LNN, 28.1.93; TA, NZZ und NQ, 29.1.93. BaZ, 19.4.93
29) Medienmitteilung Bundesrat vom 2.3.2012; Strategie Bundesrat vom 2.3.2012
30) Aktionsplan 2014-2019 vom 9.4.2014; Medienmitteilung Aktionsplan 2014-2019 vom 9.4.2014
31) LT, 12.1.19; SGT, 15.1.19; NZZ, TA, 19.1.19; WoZ, 24.1.19; Blick, 26.1.19; SGT, 1.2.19; BLZ, 2.2.19; AZ, 3.2.19; BLZ, Exp, TG, 4.2.19;
AZ, TG, 9.2.19
32) AB NR, 2022, S. 109 ff.; AB NR, 2022, S. 126 ff.; AB NR, 2022, S. 149 ff.
33) AB NR, 2022, S. 149 ff.; AB SR, 2022, S. 294 f.; Medienmitteilung UREK-NR v. 15.2.22; Medienmitteilung UREK-SR v 1.4.22
34) BBl, 2022 2070; AZ, CdT, LT, Lib, 7.9.22
35) AB SR 2022, S. 715 ff.
36) BBl, 2022 2651; Medienmitteilung Bundesrat vom 16.9.22
37) AB NR, 2022, S. 1513 f.; AB NR, 2022, S. 1538 ff.; AB NR, 2022, S. 1699 ff.
38) AB NR, 2022, S. 1790; AB NR, 2022, S. 1864 f.; AB NR, 2022, S. 1927 ff.; AB SR, 2022, S. 1049; AB SR, 2022, S. 947 ff.; AB SR,
2022, S. 993
39) AB SR, 2022, S. 1167 f.
40) Medienmitteilung Bundeskanzlei vom 3.2.23; Lib, 10.1.23
41) AB NR, 2023, S.657; AB NR, 2023, S.74 ff.; AB SR, 2023, S.277; Communiqué de presse de la CEATE-CN du 26.1.23
42) APS- Zeitungs- und Inserateanalyse zu den Abstimmungen vom 18. Juni 2023; FÖG-Abstimmungsmonitor zu den
Abstimmungen vom 18. Juni 2023; SRG-Trendumfrage vom 7.6.2023; Tamedia-Abstimmungsumfrage vom 7.6.2023;
Tamedia-Nachbefragung vom 18.6.2023; Vox-Analyse zur Abstimmung vom 18. Juni 2023; LT, 19.5.23; 24H, AZ, NZZ, 20.5.23;
So-Bli, 21.5.23; AZ, Bund, NZZ, 22.5.23; LZ, NF, Republik, 23.5.23; 24H, CdT, LT, 24.5.23; AZ, Republik, WW, 25.5.23; Bund,
26.5.23; AVF, AZ, LT, 27.5.23; SoZ, 28.5.23; Republik, 29.5.23; APZ, 30.5.23; NF, TA, 31.5.23; CdT, LT, NZZ, SGT, WOZ, WW,
1.6.23; NZZ, 2.6.23; TA, 3.6.23; SoZ, 4.6.23; 24H, TA, 5.6.23; AZ, Lib, 6.6.23; TA, 7.6.23; WW, 8.6.23; LT, Lib, 9.6.23; LT,

01.01.65 - 01.01.24 22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



10.6.23; Republik, 18.6.23; 24H, AZ, Blick, CdT, LT, Lib, NF, NZZ, SGT, TA, 19.6.23; Blick, LZ, NF, TZ, 20.6.23; WW, 22.6.23
43) AB NR, 2023, S. 1714 f.
44) AB SR, 2023, S. 1007 ff.; AB SR, 2023, S. 891 ff.
45) AB NR, 2023, S. 2487 ff.; AB NR, 2023, S. 2514 ff.

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.65 - 01.01.24 23


